
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 2 (1798-1799)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 08.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Ba

Gesezgebunq.
Grosser Rath, 30. October.

(Fortsetzung.)
Graf stimmt Secretsns Bemerkungen ganz bei,

und wünscht, daß derselbe mit der Commission sich

hiernbr berathe, um einen neuen Vorschlag einzugeben.
Cnstor führt Beispiele an, daß Pfarreien nur

aus 5 Hausvätern bestehen und beweist damit, daß
es unmöglich ist, daß jede Pfarrei ein Friedensgericht
habe: er will daher dem §. beistimmen und statt Eschers
vorgeschlagner Verbesserung eine noch zwekmäßigere
vorschlagen, daß jeder Distrikt wenigstens s Friedens-
gestellte haben soll.

Geyser bezeugt, daß ihm schon der Name Fries
densrichter angenehm sey und stimmt Michels Antrag
bei. Lü scher folgt Eschern und Koch. Bleß bittet,
für Abstimmung.

Schlumpf glaubt man werde auf jeden Fall
nicht das erste mal jeder Schwierigkeit ausweichen,
und daher stimmt er Secretan und Eschern bei.

Wildberger folgt auch Secrêtans Antrag.
Trösch sieht dieses Gutachten für sehr gut an,

und glaubt man sollte dasselbe den Distriktsgerichten
zur Instruktion geben, und dagegen die Friedensrichter
und die Municipalitäten mit einander vereinigen.

Carrard findet den Antrag in jeder Gemeinde
ein Friedensgericht niederzusetzen, höchst nachtheilig
und der Gleichheit zuwider, weil die Pfarrgemeinden
ganz ungleich sind. Man sagt durch Verkleinerung der
Bezirke komme der Friedensrichter näher zum Volk;
aber ist dieß ein wahrer Gewinn; oder Ware es nicht
zwekmaßiger, um denselben desto unparchciischer und
unabhängiger zu machen, ihn in einiger Entfernung zu
halten? zudem da ich mir vorstelle der Friedensrichter
bereise häufig seinen Bezirk, um überall Streitigkeit
ten aufzusuchen und zu schlichten; so wird es nothwens
dig die Friedensrichter zu besolden; und ist unsre Rest
publik denn so reich, daß sie eine solche Ausgabe ohnch
hinlängliche Gründe auf einmal verdoppeln kann?!
dann, sagt man uns, bei solchen grossen Bezirken
werde der Friedensrichter ein Herr seyn! aber wird
nicht der Friedensrichter vom Volk gewählt? wird er.

798.

also nicht das Zutrauen des Volks besitzen? also wird
derselbe immer ein wahrer Bürger nicht ein Herr seyn!
dann will man de» Friedensrichter vom Volk unmittelbar
wählen lassen; allein wir müssen bedenken, daß wir eine
stellvertretende Verfassung haben, nnd daß wir derselben
getreu seyn, und di se Er-vählungen nicht den Urvers
sammiungen, wo Hmreissuug weit eher möglich ist,
unmittelbar überlassen sollen. Daher stimmt er aufs
neue zum Rapport mit Eschers Verbesserung.

Koch unterstüzt Carrard ganz und dringt besom
ders auf die Schwierigkeiten, welche die Pfarrgemem«
de» darböten, wenn sie zu Friebensrichtcrbrzirken ges
macht würden, indem viele Gemeinden in zwei Kam
tone eingetheilt, und andere bis ans sechs Stunden
Lange haben, und also hier keine Esteichrcrung durch
die gemachten Vorschläge bewirkt würde. Tröschens
Antrag findet er konstitutionswidrig weil er eine Vers
mengung der Gewalten enthalt.

Das Gutachten wird mit Esthers vorgeschlagnem
Beisaz angenommen.

Das Direktorium fodert für das Bureau des Fis
nanzministers und für die Einrichtimg des Bezugs der
Aussagen 10,000 Franke^: dem Begehren wird sogleich
entsprochen.

Das Direktorium fragt, ob, wenn die Einstellung
des Bürgerrechts als Strafe verfügt wird, auch das

mit Einstellung des Gemeindsbürgerrechks und des
Genusses an den Gemeindgüterg verbunden seyn solle?

Kühn Host man werde nicht in die Maaßregeln
der alten Regierungen eintreten und den Staat durch
Confiscationen 0. d. gl. bereichern wollen; und da nun
die Gemeindsbürgerrechte nur ökonomische Nuzuiessuns
gen sind, s» begehrt er, daß man dem Direktorium
sogleich mit Nein antworte.

Wyder fodert Niedersetzung einer Commission,
um diesen Gegenstand erst zu untersuchen. Schlumpf
ist zwar Kuhus Meinung, allein da es um Aufstellung
eines ganz neuen Grundsatzes zu thun ist, so wünscht
er doch vorherige Untersuchung durch eine Commission.

Koch folgt Kühn, und bemerkt, daß ehedem die
Gemeindsbürgerrechte auch policisch waren, jezt aber

durchaus mir noch ökonomisch sind, und daß also
bloße Einstellung der bürgerlichen Rechte keineswegs
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auf ein solches ökonomisches Verhältniß Bezug haben

soll. Carrsrd ist zwar in den Grundsätzen von Knhn
und Koch, glaubt aber, da m Rüksicht der Formen
einige Bestimmungen zu treffen seyen, so müsse

der
^

Gegenstand erst durch eine Commission um
tcrsucht werden. Dieser Antrag wird angenommen

und in die Connnission geordnet: Carrard, Mar--
cacci und Eria cher.

Da der Senat den Beschluß über die fremden

Mönche verworfen hat, so fodert Jomini Verweb
sung an eine Commission. Secretan glaubt man

könne die Sache liegen lassen, weil die Constitution

das Direktorium hinlänglich bevollmächtigt seinen Wum
schen gemäß hierüber Verfügungen zu treffen. Wy-
der begehrt Anzeige an das Direktorium. Nuce
folat Secretan, weil wann die Sache etwas nngew-ß

bleibt, die fremden Mouche sich desto besser aufführen

werden Secretan s Antrag wird angenommmen.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes

Comite.

Nachmittagssitzn,îg.
Fünf und neunzig Unterschriften aus der Gemeinde

Neus begehren Verthtilung ihres Gemeindguts. Bour-
ac ois begehrt Verweisung an die Gememdgutsver-
thcilunqskommisswn: er wünscht übrigens, daß d-e

Rerthcilang allgemein gestattet werde.

C a r m i n t r a n glaubt, weil, was mcht verboten,

erlaubt ist, so könnte man zur Tagesordnung gehen;
doch um unsrer Commission richt zu geben, so stimmt

<r der Verweisung an dieselbe bei. Dieser Antrag

wird angenommen. -
Nülaus Hiltö runer von Walknngen, Dinrttt

Hochstellen, Ct. Bern, bittet um allgemeine Berthe,--

luna des Gemeindsmssslandes, oder daß ihm wenig-

stens der Antheil, der ihm beb einer Vcrtheilung zufal-

len würde, sogleich uberlqssen werde. Car tier glaubt

man könnte diesem Begehren entsprechen, west dieses

Gcmeindgut eine Art Geftllschaftsgut ist, doch stimmt

er mv Verweisung an die Commission. Kühn giauht

wir lollm aligcmeine Gesetze machen und also ähnliche

Begehren vertagen oder der Commission zuwe-ftn.

Auaspurqer will dem Begehren entsprechen. Die

Bittschrift wird der Commission zugewiesen.

Die Gemeinde Krönlchen sodert, daß ihr em Kn-
chenaut zur Besorgung übergeben werde, weiches oemi
SolLmm^Kapittl hiiitftlcg, ist. Die Abgeordneten

erhalten die Ehre der Sitzung. C armer begehrt

G^wehrnng dieser Bitte und Niedersetzung einer

mission über d,e Art der Verwaltung zslcher Guter.

Kühn sagt, da wir schon hierüber Gesetze haben uns

die Vollziehung der Gesetze nielftuiis gehört, so be--

«ehre ich Verweisung an das Direktorium. Cusrsr
fo c Kühn Schlumps stimmt Cart.er be,, well

wst auch die Verwaltungsart zu bcstunmcn Hasen.

Earlier vereinigt sich mit Kühn. Koch k-lgt auch,

8l
s weil die Municipalitäten zur Verwaltung werden be-
auftragt werdep.

Die Verweisung ans Direktvriumwird angenommen.
Die gleichen Bittsteller fodem eine Waldung,

welche die Gemeinde Solothurn anspricht. Kulli
fodert Verweisung an die richterliche Gewalt: der An-?

trag wird angenommen.
Die Bürger N. B. lind P. Hánzi von Finstccheu-

nen, Distrikt Seeland, begehren gleichen Antheil am
Gemeindgnt mit den übrigen GeNeindsgenosscn, weil
sie auch die gleichen Lasten mit ihwen zu wagen haben.
Koch sagt, such dieses ist ein richterlicher Gegenstand,
den wir von der Hand weisen sollen: Man geht aus
diesem Grund zur Tagesordnung.

Ausschüsse der Gemeind Obcrdotf fsdern Waldun-
gen znrük, die ihnen die ehemalige Obrigkeit von So-
lorhurn widerrechtlich abgenommen hst. Hammer
bezeugt, daß diese Gemeinde widerrechtlich verloren
habe und fodert Verweisung an eine Commission, und
Einstellung des Holzhauens in diese« Waldungen, bis
nach endlichem Entscheid dieser Streitsache. Bütler
und Kulli fodern Tagesordnung als über einen rich-
terlichen Gegenstand. C a p a ni fodert Verweisung an
eine übex solche Gegenstande niedcrgesezte Commission.
Hammer beharret, weil die gewöhnlichen Richter
zum Theil Parthei sind. S ch lumps folgt Bütler,
weil das Gesez wider partheiische Richter spricht. Die
Tagesordnung wird angenommen.

Ausgeschosscne der Gemeind Monts de Billette,
Distrikt Eully, begehren, daß die Municipalitäten und
Gemeinds -erwalrangen nach dem Verhältniß der Be-
völkevung jeder einzelnen Gemeinde erwählt werden
können, ohne sich ins Hauptort begeben zu muffen.
Auf Kuhns Antrag wird der Gegenstand der Muniei-
palimtenkommission zugewiesen.

Abgeordnete aus den Gemeinden Richttrschweil
und Hütten klagen, daß ihr gemeinschaftliches Ge-
meindgul einst yon den damaligen Gomeindsburgcrn
zu einem Geschlechtergur gemacht worden sey, von
welchem alle später angcno-nmucn Gemcindsgenossen
beinahe gänzlich ausgeschlossen wurden; sie hegehren
also Wiederherstellung dieses Guts zu einem wahren
Gemeindgut, wünschen aber Prozesse auszuweichen.
Näf sieht auch diesen Gegenstand als richterlich an
und fodert also Verweisung an den gewöhnten Rich-
ter. Der Antrag wird angenommen.

Die Gemeinden Kalbach, Msttensee und Bauwyl
begehren von neu aufgelegtem Bodenzins und Zehen-
den auf ihr getheiltes Gemeindgut, befreit zu werben.
Schlumpf fodert Tagesordnung in Folge des Ee-
sezbeschlusses, der beim Senat liegt. Kilchmaan
und Bourgeois fsdern Verweisung an den Senat.
Schlumpf vereinigt sich mit diesem Antrag, welcher
angenommen wird.

Die Gemeind Suscerar, Distrikt Iftrten, welche
sich von einem Backofenrecht vox s Iahren loskaufte«



und nsch einen Theil der koskaufungssumme schuldig
ist, begehrt nicht nur von dieser Schuld befreit zu
werden, sondern auch die schon bezahlte Summe zuruk
Zu erhalren. Nüce fodert Tagesordnung. S ch lumps
stimmt bei: der Antrag wird angenommen.

Der öffentliche Anklager und der Cantonsgericht-
schreiber vom Waliis bezeugen, daß sie wegen den
beiden Sprachen, in welche altes nbersezt werden
muß, mehr Arbeit haben als die Richter selbst, und
bitten daher um verhältnißmaßige Besoldung. Nuce
bezeugt, daß diese Angaben wahr sind und fodert also
Beherzigung dieses Gegenstandes. Custor fodert
Vertagung bis nach den Besoldnugsbsstimmungen.
Schlumps glaubt man könne keine Ausnahmen ma-
chen und fodert also auch Vertagung. Graf fodert
Verweisung an die Besoldungscommission. Ta bin
folgt Nuce. Kühn folgt Graf, dessen Antrag ange-
nommen wirb.

Die Gemeinden Chardonet und Coursequx tragen
darauf an, die Privateigenchümcr der aufzuhebenden
Feodallasten vom Staat statt von den bisher Feodal-
Pflichtigen zu entschädigen. Kilch m a nn fodert Ver-
weifung an den Senat. Ackermann fodert Tages-
ordnung. Cartier und Secretan folgen Kilch-
mann, dessen Antrag angenommen wird.

Die Gemeinden Gilly, Vincy, Perroy und Bur-
sinel im Leman begehren Aufhebung der Feodallasten
ohne Loskaufung. Auf Kullis Antrag'wird diese
Bittschrift dein Senat zugewiesen.

Die Municipalität Word begehrt, daß Vogt-
Waisen- und Consistoriaksachen den Municipalitäten
zur Besorgung übergeben werden. Auf Akermanns
Antrag wird dieser Gegenstand an die Municipalitäten-
commission gewiesen.

Die Gemeinde St. Livre im Distrikt Aubonne
klagt, daß, uitgeachtet sie dieses Jahr ihre Weinberge
selbst bewacht habe, man ihr doch die bisherige
Wachtabgabe mit mehr Strenge abgefodert habe als
«nter der alten Regierung. Cartier wundert sich,
daß gerade in diesem Canton nsch solche Beschwerden
vorhanden sind und fsdert Verweisung an das Direk-
torium. Secretan glaubt, wir sollen eine Commis-
sion niedersetzen, um zu untersuchen sb diese.Last ein
Personal- oder Rcalfeodalrecht sey. Nüce sieht die
Sache als ganz richterlich an, will sich aber doch mit
Secretan vereinigen. Bsurge ois will, daß die
Fesdalkommission ein Verzeichnis der persönlichen
Fcodalrechte liefere. Kühn begehrt Tagesordnung," weil
solche Rechte durch die Constitution aufgehoben worden
sind: dieser lezte Antrag wird angenommen.

Die Privatzehndenbesitzer der Distrikte Lauis und
Mendris klagen über die Einstellung des dießjährigen
Zehenden und über die zu geringe Entschädigungssum-
me vom izfachen Jahrsertrag, weil dadurch beim
Zms von Z vom hundert kaum die Halste des Capi-

tals herauskomme. Auf Pellegrinis Antrag wird
diese Bittsct-rift dem Senat zugewiesen.

U. Ritsch ard von Oberhoftn klagt für sich und

seine Frau über die Verwaltung des Guts seiner

Frau durch zwei Vögte und über dieser ihre abgeleg-
ten Rechnungen. Koch fodert Tagesordnung, wen
der Gegenstand richterlich ist; angenommen.

^
Die Gemeinde Walsten im Distrikt Elgg begehrt

Vertheilung ihres Gemeindguts oder wenigstens eines

Theils desselben. Näf fodert Verweisung an die Ge-

meindsgürer - Vertheilungscsmmission. Ä ck e r mann
folgt diesem Antrag, welcher angenommen wird.

Die Municipalität Wiliisau im Ct. Luzern fodert
einen Zoll- und Weggeld, das ihr von ihrem Wo-
chcnmarktrecht her gebühre, und das man ihr sowohl
von Seite der Schuldner als auch vom Distrikts- uns
Cantonsgericht verweigert habe. Wyder fodert ^.a-
gesordnung, weil solche Lasten aufgehoben seyn sollen.

Michel fodert eine Kommission über die Zölle im

Innern der Republik. Kilch mann folgt Wydern.

Kühn folgt auch der Tagesordnung, die er auch auf
Michels Antrag ausdehnt. Die Tagesordnung wird
angenommen.

Die Verwaltungskammer des Leman übersehet
ein Memorial des Pfarrers von Assens, welcher Be-
freiung eines Abzugs von 30 Ld'or. von seiner Pfründe
zu Gunsten des Bischofs von Lausanne, begehrt.

Carmintran sagt, solche Abzüge von Einkommen
als Leibrenten eines abtretenden alten Geistlichen waren

häufig und gerecht; er wünscht Untersuchung durch

eine Commission oder aber Tagesordnung. Cap an«

fodert eine Kommission. Kühn fodert Verweisung
ans Direktorium. Secretan sieht hier nichts als
eine Streitsache und fodert in dieser Rüksicht Tages-

ordnung, welche angenommen wird.
Für Zeliv wird 14 Tag Urlaubsverlangerung

^'^
Für Buch er wird das gleiche Begehren gemacht:

beiden Bitten wird entsprochen.

Senat, zo. Oktober.
Präsident: Berthollet.

Der Beschluß, welcher denjenigen vom 13. Juni,
der die Gemeinde Niederudorf dem Kanton Baden
einverleibt, zurüknimmt und sie dem K. Zürich wieder

giebt, wird zum zweitenmal verlesen.

Rucpp sagt, diese Gemeinde sey von ästen
Zeiten her der Jurisdiction der Grafschaft Baden
einverleibt gewesen; es sey durchaus nicht einzuseyen,

welchen Vortheil die gegenwärtige Wanderung, oer

Gemeinde bringen sollte; der Distriktsort Mecmcn.let-

ten ist ihr nicht näher gelegen als Baden. Um eine

Menge ähnlicher Verlangen zu verhüten, will er das

gegenwärtige bis zur allgemeinen Kantonseinchestung

vertagen. Ein Hauptgrund zur Verwerfung liegt auch



darin, daß der ohnehin schon kleine Kanton Baden
unmöglich weitere Verminderungen ertragen kann.

Lüthi v. Sol. hält die gegen den Beschluß auf-
gestellten Gründe für sehr unbedeutend; Grösse oder
Kleinheit der Cantone kann hier gar nicht in Bewach-
mng kommen; die hohe Jurisdiction fallt nun weg
und ist Sache des obersten Gerichtshofs; es fragt
sich einzig ob Localitätsgründe die Abänderung erfo-
dern und zu diesem End soll die Petition der Gemeinde
verlesen werden.

Dieß geschieht und Usteri bemerkt hierauf, daß
ihm zwei Gründe in derselben von Wichtigkeit zu seyn
und den Beschluß zu rechtfertigen scheinen; daß erstens
sie bisherigen Civilgesetze, denen die Gemeinde unter--
worsen war, die des C. Zürichs sind; daß zweitens
die Gemeinde ihre Wahlmanner nach Zürich gesandt,
mithin zur Wahl der Beamten des C- Zürichs und
nicht jener vom K. Baden beigetragen hat; er stimmt

zur Annahme. Crauer glaubt, man müsse ehe man
Gemeinden solche Bitten gewahre, die Sache erst na-
her überlegen, er verlangt deßnahen eine Kommission.
— Der Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß, der die Gemeinde. Klcinemmenthal
ganz dem Distrikt Untereinmentha! einverleibet, wird
zum zweitenmal verlesen. Lüthi v. Langn, und

Münger unterstützen denselben. Er wird ange-
nommèn.

Buxtorf verlangt in einem Schreiben von Pa-
ris, Verlängerung seines Urlaubs, oder Entlassung,
indem wichtige ökonomische Angelegenheiten seinen fer-
nern Aufenthalt in Paris èrfodcrn. Auf Zäslins
Antrag wird ihm ein verlängerter Urlaub von einem

Monat ertheilt.
Eine Vorstellungsschrift verschiedner! Zehendeigen-

thümer von Mendris und Lauis wird verlesen.
Der Beschluß über Zehenden, Bodenzinse und

andere Feodalabgabcn wird verlesen. (Er ist bereits
abgedrukt S- i--3.) Meyer v. A ran glaubt der-
selbe könne nicht angenommen werden, weil er zwei
ganz ungleichartige Gegenstande mit einander vermischt.

Die Urgenz wird erklart, und der Beschluß an eine

Kommission gewiesen, die aus den B. Crauer,
Usteri, Lüthi v. Sol., Mllret und Augustin!
besteht. Auf Usteri's Antrag soll sie in 8 Tagen be-

richten und auf Murêts Antrag sollen ihr die ein-

gekommenen Petitionen zugewiesen werden, Auf F o r-
ncros Verlangen soll der Beschluß auch gedrukt und

ausgetheilt werden.
Der Beschluß betreffend die älteren Verweisungs-

urtheile aus einzelnen Kantonen wird verlesen. For-
nerod verlangt eine Kommission. Lüthi v. Sol.
findet, der Beschluß sey so klar, der Lage der Sachen
und den Grundsätzen menschlicher Befferlichkeit ange-
messen, daß ihm nichts entgegengesezt werden kvnme;
èe rath darum zur Annahme. Zäslin glaubt, der

Beschluß bedürfe dennoch sorgfältigerer Pruffung als

bei einer einzigen Verlesung möglich ist; er krZak au?
eine Kommissen à Laslechere ebenfalls; er hat
bei der flüchtigen Verlesung nicht gehörig verstanden/
ob von Verwibsenen um politischer Vergebungen wil--
len oder von wirklichen Missethätern die Rede ist.
Münger findet, der Beschluß konnte sogleich ange-
nommen werden. Crauer ebenfalls; jede Bestrafung
hat Besserung des Fehlbaren und Sicherstellung der
Gesellschaft zum Zwek; beides erfüllt der Beschluß.
Lüthi v. Sol. spricht für die Annahme. Muret
ebenfalls; um politischer Vergebungen willen Banni-
sirte könne der Beschluß auf keinen Fall betreffen, da
gegen solche die vorhandenen Urtheile längst a.ssgcho-
den sind. Bay bemerkt, daß solche Bannissements
aus einzelnen Theilen Helveticas nur um kleiner Vcr-
gehen willen statt fanden, und daß Kapitalverbrechen,
Mord, Diebstall u. f. w. Verweisung aus ganz Hel-
vetien nach sich zog; erzstimmt zur Annahme. For-
nerod nimmt seine Meinung zurük und der Beschluß
wird angenommen.

Der Beschluß betreffend das 58. Stük der Hal-
lerschen Annalen, durchweichen auch die Zeit-und
Flugschriften dem Direktorium unter Aufficht gegeben
werden, wird verlesen und urgent erklärt.

Usteri: Wir haben schon vor 4 oder 5 Monaten
das Vergnügen gehabt, uns mit dem Herren von Haller
von Bern und mit seinen Annalen zu beschäftigen,
und der damals eröffnete erste Act des Schauspiels
scheint kaum beendigt zu seyn, so soll sich nun der
zweite auf ähnliche Weise eröffnen. Damals kam uns
ein Beschluß des gr. Rathes zu, in welchem der Herr
von Hallêr als ein Verlaumder des grossen Rathes
angegeben und das Direktorium aufgefodert ward,
ihn darum gerichtlich verfolgen zu lassen. Die Ma-
joritàt des Senats nahm diesen Beschluß an; die Mi-
norität konnte sich nichts Gutes davon versprechen,
und es scheint, der Erfolg bestätige die Richtigkeit
ihrer Voraussage. Die Minorität wollte damals den
Beschluß verwerfen, weil er die gesezgebenden Rathe
zu Anklägern uno Richtern mache, was sie niemals
seyn können noch sollen; weil sie voraussah, dAZHo-
zeß gegen Halter würde zu seinem Vortheil aussallen,
indem noch keine Gesetze über Preßvecgehen vorhanden
und die alten Censurgesetze ganz unanwendbar waren.
In der That hat nun das Dystriktsgericht von Bern
Hallern freigesprochen und wie das bei giftigen Ge-
schöpfen aller Art der Fall ist, so war es auch hier,
sie werden, wenn man sie reizt, immer giftiger. Un-
glüklicher Weise ist dann noch ein anderer Umstand
hinzugekommen. Man wollte uns bereden, wir sollten
den Regienmgssiz nach der republikanischen Stadt
Bern verlegen, und leider hatten wir nicht hinlangli-
che» Glauben an den Republikauism einer Gemeinde,
die in helvetischen Annalen und bernerischen Tagebü-
chcrn ihr Vergnügen und ihre Seligkeit findet; denn
ss viel Ehre werden wir den Herren von Hallcr,



Walchtr u. ?p. nicht erweisen, das wir glauben soll-

ten, durch sie wurde, der hohe Geist von Hern geh-.!-

det; wir wissen gar wohl, saß nicht sie es sind, die
den Geist, sondern daß der Geist es ist, der sie her-
vorbringt, und das sie nur darnA so schreiben,
weil man sie gerne so liest. — Also wir waren
unglücklich genug, an dem Republikamsm von Bern
z»"zweifeln und wählten einen andern Regiàngsstz;
darüber erzürnten billiger Weise die Herren von Bern
und ihre Organe, die Annalen und "das Tagebuch;
das eine erklärt nun, wir fürchteten uns vpr der gross
sen Verstandesmasse, die sich allda fände; und sie an-
dem verkündeten geradehin, die helvetische Republik
Ware eine Raubcrin, die mit auslandischen Machten,
mit neuen Canwnen und mit, ich weiß mcht welchen
Particulars», den Raub der unermeßlichen Schatze
der Stadt Bern theile.

Um nun aber auf den vorliegenden Beschluß zu
kommen, so scheint es mir keineswegs, dasjenige eut-
halten, was die gesezgebenden Rache in dem gegenwars
tigen Falle thun können und thun sollen. Ich halte
den Herren von Haller für sehr strafbar; iààaube
auch nicht, daß es an Gesetzen mangelt, naoffwenen
er gestraft werden kaun; aber ich giau.be, Wir sollen
uns begnügen, das Blatt dem Direktorium einzufens
den; unser gesezliche Beschluß gegen aufrührerische
Schriften bevollmächtigt dasselbe hinlänglich, jede be-

liebige Maaßregel gegen Haltern und sein Blatt zu
ergreifen ; — üderdem aber soll sich die Gesezgedung
mit Bestimmung der Verbrechen, welche auf dem Weg
der Presse begangen werden können und der Strafen,
die dagegen festzusetzen sind, beschäftigen. Den Herren
vsn Hailer wollen wir — nicht durch ein Decret —
aber- durch unsern einstimmigen Ausruf, für einen
schlechten Bürger erklären; wir wollen ihn, jeder
von uns, wo er denAniaas hat, in aller seiner Nakck
Heck und von seinen elenden Sophismen entblößt,
darstellen. Ich stimme zur Verwerfung des Beschlusses.

Crauer findet sich von der Resolution sehr übers

rascht; er hatte Hallen» nach unserm frühern ihn des

treffenden Décrété eher im Zuchthaus oder am Scheck
lenwerk als in Freiheit ocrm>!.het; wenigstens hatte
er gehest, waren ih n die Finger etwas gestuft wor-
den. Er kann über die gegenwärtige Resolution um
möglich Usteri beistimmen; durch die Einladung ans
Direktorium, Hailern zur Verantwortung zu ziehen,
maßen wir uns keineswegs richterliche Gewalt an;
die Aufsicht, die dem Direktorium über Zeitschriften
ertheilt wird, ist nicht minder unbedenklich, den»
republikanische Schriftsteller wird das Direktorium nie
stören. Er stimme also zur Annahme; was würden-
auch Haller und Seinesgleiche» aus der Verwerfung'
für eine» Schluß ziehe»; sie würben sagen: wir haben
doch noch Freunde in beiden Rathen. Diese Ruksichl
allein soll uns bewegen, auf der Stelle anzunehmen;
der Beschluß ist nur noch zu gelind; haben wir nicht

das námU.he gegen Reymsnd, der eigentlich nur an S

übertriebnem Patriotism ftylce, gc-yau.
Meyer v. Arb. kann ebenfalls unmöglich zur

Verwerfung stimmen; sc:«' ganzes Herz empört fich^
wenn er den Niederträchtigen, achte, vs» uns allem
geliebte Patrioten, auf eine so schändliche Weise vers-
laumden h-ört. Er wünscht, daß dieser elende Mensch
— dessen Name er nur nicht aussprechen mag — die
Ketten tragen und in die Kerker geworfen werden
möchte, in denen jene Patrioten schmachteten.— Wir
Haben ihn langst schon als schlechten Bürger erklart»
aber was hat das gefruchtet? Die Resolution will,
daß er gestraft werde, und wir sollten dieselbe nicht
annehmen? nein^ das werden wir nicht thun; ich
wurde glauben die heiligste Pflicht meines Patriotism
zu. verletzen. Auch der ate Art. des Beschlusses ist
sehr zwekmassig; es ist gut, daß ans alle dck, welche

ftlber die Regierung und ihre Verfügungen schimpfen,
strenge Aufsicht gehalten werde.

Muret: Wie lange wird Herr von Haller von
Bern die öffentliche Meinung vergiften, wie lange
wird er ungestraft Schimpf und Schande auf die
Patrioten walzen und der Apologe eines Pater Stigc-v
seyn dürfen? Er selbst ist es, den ich mit Pater Gtck
gern vergleiche; indem er die Stimmung und oen
Geist des Volkes verdirbt und irre führt, will er die
Verfassung umstürzen und den Bürgerkrieg anfachen;
zu spat Wird man alsdann sagen: warum sind nicht
früher dagegen Maaßregeln ergriffen worden. Welche
Verfassung, welche Ordnung der Dinge könnte bestes

hen, wo eine ähnliche Licenz gestattet würde? —
Dann ich aber gegen Hallern und seine Blatter spre-s

che, so stimme ich darum nicht für die Annahme der
Resolution, wenigstens nicht ohne weitere und genauere
Prüfung derselben. Ich bin noch grösserer Freund
der Preßfteiheit, als ich Feind der Libellisten bin;
denn ohne Preßfteiheit findet keine andere Freiheit statt.
Der Beschluß überträgt dem Direktorium auf eine
unbestimmte und vieldeutige Weise, Aufsicht über die

,Zeitschriften; er giebt sie ihm unbedingt und unbes

j schrankt aus irgend einen Termin. Wann in kritischen
-Zeiten die Preßfteiheit beschrankt werden darf und
smaß, so sollen diese Beschränkungen wenigstens mit
'allen mögli.hewVorstchtsmaaßregeln begleitet und,urr
für eine bestimmte Zeit g.ckend seyn. — Durch alle
diese Rücksichten bewogen, schlage ich zu genauerer
Untersuchung des Beschlusses eine Commission von z

Mitglieder» vor. — Gewiß ist es, daß Haller auch

ohne diesen Beschluß als Aufwiegler bechaft wers
den kann. ^ ^Die Commission wird beschlossen. Der Präsident
sll sie ernennen. Er ernennt Usteri, Muret und

Frasca. Sie soll in 2 Tagen einen Beruht vors
ckgen.

Der Beschluß, betreffend die Schuldbetreibnngen
im Kanton Fryburg, wird verlesen and dringend ers



Mrt. — Man verlangt eine Commission. Bevevey
»nth zur Annahme; er kennt die Lage des Kantons
und muerstüzt den Bericht, auf welchen sich der Be-
schloß gründet.

Augustin! findet Schwierigkeiten gegen die Ein,
ladung ans Direktorium, sich für Verminderung der
den Oligarchen aufgelegten Contribution zu verwenden;
er fürchtet, es möchten daher Lasten auf die helvetische
Nation fallen. Ufieri bemerkt, die Botschaft des
Direktoriums, die den Beschluß veranlaßt hat, fehle
und widersczt sich, bis sie zur Hand gebracht worden,
aller weitern Discussion.

Es wird eine Commission, die morgen berichten
wird, beschlossen; der Präsident soll sie ernennen; er
ernennt Devevey, Zäslin nnd Fornerod.

Ein Beschluß, der dem Bureau des grossen Ra-
thes zooo Franken bewilligt, wird zum erstenmal vcr-
lesen.

Grosser Rath, gi. October.
Präsident: Anderwerth.

kartier fodert für y Abgeordnete von Sols-
Hurner Gemeinden eine Ausnahme von unserm Re-
Klemmt,damit sie in dieser Morgensitzung eine Bitt-
schrift'eingeben können.

E sch c r erinnert, daß man einst eine ähnliche be-

Zehrte Ausnahme abgeschlagen habe, und daß wann
man einmal eine gestatte, man dann keine mehr versa-
Zen könne, und daß uns dadurch sehr bald unsre
Morgensitzungen für Bittschriften geraubt würden,
daher fodert er Tagesordnung.

Graf stimmt Eschern bei, will aber einen Aus-
weg treffen und fodert eine außerordentliche Nachmit-
tagssitzung. Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Carmintran, im Namen einer Commission
trägt darauf an, dem Bürger Dom. Brünisholz un-
ehlichen Sohn eines ehemaligen Frciburgcrs Patriziers
von der Verlassenschaft seines Vaters ig Dublonen
jährlich aus einem Fond zukommen zu lassen, den der-
selbe zum Unterhalt armer Patrizier gestiftet hatte.

Nüce begehrt, daß der RapporröTage auf dem
Bureau liegen bleibe, und wundert sich, daß von dem
beträchtlichen Vermögen dieses Vaters die Commission
diesem einzigeil Sohn nicht etwas mehrcres zugeord-
«et habe. Der Rapport wird dem Reglement zufolge
6 Tage aufs Bureau gelegt.

Die Fortsetzung des Friedensrichtersgutachtens
wird in Berathung genommen.

§. z. Escher hat nicht gerne, wenn man Wind
macht, und glaubt, dieses stehe am wenigsten den Ge-
sezgeder» zu, und da inHelvetien kaum eine Stadt ist,
die 12000 Einwohner hat, s» wünscht er, daß dieser
§ ausgelassen und dem 2 § der Beisatz gemacht werde,
daß die Städte, wenn sie schon über 6000 Menschen
enthalten, doch nur Einen Bezirk ausmachen sollen.

Rüce will mit Eschern nicht in einen Bevölke-
rungsstreit eintreten, glaubt aber auf jeden Fall seien
12000 Menschen unter einem einzigen Friedensrichter
zu viel, weil man bei einer solchen Einrichtung nie
eine Audienz bekommen kann; er begehrt, daß auf
jedes sc>°o Menschen in den Städten ein Friedensr-ch-
tec gewählt werde. E rlacher behauptet es sey kcin
Wind in diesem vortreflichen Gutachten und es seien
Städte in Helvetic», die über 12000 Seelen haben;
er stimmt also dem § bei.

Kühn bezeugt, daß er hauptsachlich Basel bei
Abfassung dieses K im Auge hatte, indem dieses wegen
starkem Zufluß von Fremden mehr als eines Friedens-
richters bedarf, um aber Eschern zu befriedigen, will
er bestimmen, da'' Städte, die über 10000 Einwohner
enthalten, 2 Friedensrichter habe» sollen. Custor
will das Wert allenfalls beisetzen, damit man
zeige, daß man die Hoftmng durch'Vermehrung der
Bevölkerung allenfalls einst so grosse Stadrc zu erhal-
ten, nicht aufgebe. Z i m m e r m a n n folgt Kuhns
Antrag, daß die Bevölkerung der Bezirkein den Städten
nicht über 10000 Seelen ansteigen soll. E scher und
Custor vereinigen sich mit diesem Antrag, welcher
angenommen wird.

§.4. Bourgeois fürchtet, das Direktorium
würde aus Sparungsabsichten die Bezirke zu groß
machen, und wünscht, daß die Gesczgebung diese

Eintheilung selbst vornehme. A r b und C u st 0 r folgen
Bourgeois Antrag.

Zimmermann macht auf das dringende Be-
dürfniß derFricdensrichtercinsetzungund ausbie Schwie-
rigkeitcn und Langsamkeit, die diese Emtheiiung von
Seile der Gesezgebung hatte, aufmerksam und fodert
Beibehaltung des K.

Kilchmann folgt Bourgeois, weil ohne dieses

nur die Statthalter diese Eintheilung ganz willkürlich
machen würden. Jacquier folgt und will, daß jede
Kantonsrepräsentation ihren Kanton eintheile.

Graf stimmt Zimmermann bei. E sch er eben-

falls, weil noch ein solcher Kantons - und Lokalitäts-
geisi unter uns herrscht, daß uns diese Emtheiiung
sehr viel Zeit rauben würde, die wir auf die so drin-
gendc Organisation unsrer Republik verwenden sollen,
weil diese uns allein obliegt, und wir unsre Zeit also
nicht mit solchen Detailgeschäften verschwenden sollen.

Egg glaubt nicht, daß die Gesczgebung viel
Zeit mit dieser Eintheilung verlieren werde, und da
diese die meiste Lokalitätskenntniß in sich vereinigt,
könne dieselbe am besten diese Eintheilung vornehmen.
Nüce ist gleicher Meinung wie Egg.

Gmür erinnert an die Schwierigkeiten der Di-
siriktseintheilnng durch die Gesezgebung, und stimmt
in dieser Rüksicht zum Gutachten.

Uhlmann will durch die Distriktsgerichte die
Eintheilung machen lassen.



ß M M ê r !U ann beharret .und begreift nicht wie
man bei dem Berg von Geschäften, den wir vor
uns haben, diese Arbeit auch übernehmen wolle.

Carnnntran folgt Bourgeois, weil das Di-
rektorium sonst schon zu viel Gewalt in Handen hat.

Trösch und Erlaeher folgen dem Gutachten,
welches durch den Namensaufruf angenommen wird.

Der 5 § wird sogleich angenommen.
§ 6. Ehrmannwill, daß alle Friedensgerichte

gleich stark seien, weil die übrigen Gerichte und Ge-
walten auch nicht nach ber Volksàmge, fondern
gleichförmig gewählt sind. Kühn vertheidigt den

K, weil die erwählten Beisitzer nicht beständige Beisitzer
find, sondern immer nur 2 derselbe» mit dem Friedens-
richter das Friedensgericht ausmachen.

Escher folgt Kühn und bemerkt, daß wenn jezt
noch z. B. die Stellvertretung der Kantone, gleich zahl-
reich ist, sie in Zukunft der Konstitution zufolge, in
Maasgab der Bevölkerung gewählt werden soll, und
daß also das Verhältniß der Bevölkerung an sich nichts
constitutipnswidriges hat. Ehr mann zieht seinen Am
trag zurük und der K wird angenommen.

§ 7. Bourgeois glaubt, ein Weibel sey nicht
hinlänglich und fodert, daß mehrere derselben statt
haben können. M ichel vertheidigt den K, und bittet
sich bei keiner Kleinigkeit aufzuhalten. Praf folgt
Michel. Der § wird angenommen.

E scher erneuert seinen Antrag, daß dieser Ge-
fetzcsvorschlag Abschnittweise dem Senat zugesandt
werde, weil wann die ersten Hauptgruudsatze verwor-
fen würden, jede weitere Berathung der auf dieselbe»
gebauten Folge des Gutachtens unnütze Zeitverschwen-
Sung wäre. Dieser Antrag wird einmàthig ange-
nommen'

Heeretan im Namen einer Commission legtest
.neu neuen Entwurf über die Einrichtung der Munizst
'Mittäten vor.

E scher freut sich, daß die Commission für einmal
Hur die allgemeinen Grundsätze aufstellte, um dann
erst das ganze Gebäude mit desto mehr Zuversicht auf-
'führen zu könne», wann diese Grundsätze als Gesetze
anerkannt sind. Ungeachtet der Wichtigkeit dieser
Grundsätze glaubt er, könnte doch die Dringlichkeit
erklärt und dieselben sogleich in Berathung gezogen
werden, weil sie der Versammlung bekannt sind und
schon einst von ihr einmurhig genehmigt wurden, denn
der Gegenstand ist so dringlich für unsre Republik und
ein so wshlchätiger Theil ihrer neuen Organisation,
baß jeder Tag Aufschub ein wahrer Schaden für das
Vaterland ist.

Ak er mann stimmt bei und wist selbst das Tut-
achten mit einiger Vervollständigung annehmen.
Carrier stimmt der Urgenzerklarung bei, jedoch so.
daß das Gutachten s Tag auf dem Bureau l-egen
Ueibe; dieser Antrag wird angenommen.

DaS Direktorium fragt, ob das Postweft» ver-

pachtet, oder aber von der Regierung als Regie be-
sorgt werden soll.

Zimmer mann begehrt über diesen wichtigen
Gegenstand Niedersetzung einer Commission, welche in
Z Tagen Rapport mache. N àce folgt und freut sich,
daß endlich die Postsache wieber zumVsrschein komme.
Dieser Antrag wird angenommen und in die Commis-
stem geordnet: Gysendörfer, Zimmer mann,
Bourgeois, Cartier und vbn der Flüe.

Kulli begehrt, daß die Commission übe? die
Er'.vichlung eines Oberrichters und eines Suppleanrcn
vom Kanton Solothum ihren Rapport mache.
E scher, als Präsident dieser Commission, erklart,
daß er bereit sey, mündlich zu rapportiren, daß aber
das Gutachten noch nicht schriftlich abgefaßt ftye.
Die Versammlung fodert mündlichen Rapport.

Esey er sagt: Die Commission gieng in ihrer Be-
rathnng von dem Grundsa; auS, daß nur der Man-
gel eines allgemeinen Gesczbnches und die Nothwen-
sigkeit nsa) nach den alten Kantonsgesetzen zu rich-
reu, die Ersetzung der Oberrichter vom Kanton Solo-
thurn erfodere, und da kaum mehr bis zur Zeit eines
allgemeinen Gcsezbuches der Fall eintreten werde, daß
die vom Volk gewählten Oberrichter beide ihre Stellen
wieder verlassen werden, so glaubte die Commission
der Versammlung nur ein Gutachten für den gegen-
wärtigen Fall, nicht aber ein allgemeines Gesez vor-
schlagen zu müssen; zu diesem Ende hin trugt die
Commission darauf an: den Obergecichtshof zn be-
austragen, sich selbst aus dem Kantou Solsthum ei-
neu Beisitzer mit freier Wahl auszuwählen, welche-
dann bis zur nächsten Solochumer Wahlversammlung
Siz und Stimme im Obergerichtshof haben soll.

Nuce folgt Eschcrs Amrag, und vcgehrt einz'g
noch daß auch ein Suppléant gemault, und daß diese
Maaßregel allgemein für solche Falle zum Gesez ge<

macht werde, denn er sieh! den Angenbttk „och nicht
so nahe, daß wir ein allgemeines Gesezbuch erhalten
werden. Anderwerth kann dem Gutachten nicht
beistunmen, dc»n er glaubt ein solcher Beisitzer dürfe
nicht Stimmrecht haben, sondern nur als Rathgcber
für die Sslothurner Gesetze und Uebungen gebraucht
werden. Herzog v.M- will daß die laden Volks-
wählen zunächst in der Stimmenzahl gewesenen Bär-
ger sowohl zum Richter als zum Suppléant gewählt
werden. Ehrmann glaubt der Vorschlag sey kon-
stitutionswidrig und stimmt Herzog bei, weil durch
dessen Antrag der BoikSwille am meisten geachtet werde.
Ackermann stimmt dem Rapport bei, mit der ein»

zigen Bedingung, daß jedes Distriktsgericht eine»
Bürger m den Vorschlag gebe, aus welchen dann der
Obcrgerichtshofauswähiensoll. Cartier will so nahe
als möglich bei der Konstilutton bleiben, und fovert
saher daß oie Wahlversammlung von Solochm» ihre
Oberrichcer neuerdings erwähle. K'itchmann folgt
ganz Cartiers Antrag.



Escher begreift leicht daß ein solches Gutach-! Rellstab miterstüzt den Rapport »Veil die N<u
te.n, weiches aus keinen bestimmten Grundsätzen her-ztio« mehr Zins aus d«eie Art ziehen wird, als sie

erholt ist, und auch nicht hergeholt werden konnte,ldmch dee Verpachtung daraus bis jezt zog
viele Einwendungen verursache, und er wünscht selbst ^

Daß ein zwekmäffiger konstitutioneller Vorschlag
scheine und angenomMen werde; allein alle bi>

erschienenen scheinen ihm noch grössere Schwier igkei
ten zu haben als das KonzmissioualgutachtiN, denn
N«ces Antrag ist wider den Grundsaz der Ergäu-^sec Natiouaignks und bag dann die beschädigten Päch-
zung selbst; den wir wollen nur ergänzen um dem»ter auf andere Art urtte. strich und entschädigt werden.
Obergerichtshof einen Mann zuzugeben der die So-^ Rellstab und Btlieter widerlegen Eschera,
tothurner Gesetze und Gebräuche kennt nicht umsweil eine Holjqerechtigkett zu diesem Gut gehöre. La«
den Obergerichlshof zu vervollständigen; also ist-cosie folgt Bourgeois. Wyder ijt gleicher Mei»
hierzu ein einziger Mann hinlänglich. Nach Ander'.niing. Ackermann auch und wünscht überhaupt baß
Werths Antrag würde dieser neue Beisitzer, der dochzàge Nativnalgücer die in hoben» Preist stehen ver»

Escher folgt, nur wünscht er daß der Z. §. des
»lag er-MutachkenS ausgelassen werde, we»l vielleicht kein Holz

bisherroazu gehört, oder die Verwailungskammcr dasselbe' nicht zu veräußern wünscht. —
Bourgeois fodert öffentliche Versteigerung die»

«in sehr wohlunterrichteter Mann seyn muß, zu einer
stummen Rolle für die meiste Zeit seines Amtes ver-
urtheilt. Die von Herzog vorgeschlagne Ergänzungs-
art hat einen Anschein von grosser B-lligkeit, die aber
nur trügerisch ist, denn es ist sehr leicht möglich daß
der nächste in einer Wahl nur durch eine Parlhei un
ter den Erwählenden nnterstüzt wurde, und dagegen
die Abneigung der grossen Majorität des Volks hat.
Von gleichem Gehalt scheint mir auch Ackermanns
Vorschlag zu seyn: warpm will er dem Obergenchts
Hof Subjecte in Vorschlag geben? weil er fürchtet
derselbe werde nicht gehörig sich über die Fähigkeiten
des zu Erwählenden unterrichten können: aber wann
dieß der Fall wäre, so würde er auch bei der Erwah>
lung ans dem Vorschlag eintreten, also dürfen wir
eben so gut dem Obergerichtshof die ganze Wahl über»
lassen. Am bedenklichsten aber und wirklich gcfahritch
ist Cartiers Antrag, denn durch denselben würden die
Wahlversammlungen als fortdauernd erklärt, da sie
dem Geist der Konstitution zufolge sogleich nach Voll
«ndung ihrer Verrichtungen aufgelöst seyn sollen So
Zange also keine bessern Vo-schäge erscheinen, stimme
ich dem Kommissioualgutachte» bei.

Sä?lumps kann dem Gutachten nicht beistim»
men, weil dasselbe eine mit den ehemaligen Wahlar-

kaust würden. Iomini folgt und will besonders
keine Holzgerechtigketten veräußern.

Kuhu will niemanden, also auch keche Pächter
anders als durch die Steuer, wie gewohnt, im Fall
von Beschädigung unterstützen, und stimmt zur öffent»
lichen Versteigerung dieses Nationaiguts, insof.r» die
Veräußerung erfoderlich ist. — Dieser Antrag wird
angenommen.

Zimmerman» erklärt, daß ungeachtet in der
Versammlung niemand medr als er,, die Schlüsse des
grossen Rathes achte, er doch im Fall fty. weil er
die Konstitution und selbst zwei frühere Beschlüsse
für sich hak, Rüknahme des genommene» Beschlusses
über die Ergänzung des Overg'Nàchofs zu fodern,
denn laut der Konstitution sind die Wahlversammlung
gen nicht pcrinaneiil, und schon zweimal haben wir M
unsern Erwägungen zu Beschlüssen diesen Grundsaz
selbst aufgestellt.

Trosch sieht die Wahlmänncr als bleibend an,
bis wieder andere erwayit werde», und beharret also
auf densgenommenen Beschluß. Wyder stimmt Trosch
bei, weil man dem Volle keine Rechte wegnehmen,
sondern zuschvpfen muß, indem eö von sckbst genug
verliehet. Bourgeois folgt, indem er alle Ergän»
zungen des Odergeiichtshoses wider die Ordnung,

ten zu nahe verwandte Erwählung vsrsch ägt: er foigtîabcr die beschlossene den Rechten des Volks am we»
daher Cartiers Antrag, den er nicht kvi-stiiuiionöwickmgstcn nachtheilig findet. (Zchlumpf folgt ganz
drig und der Vernunftgemäß findet. Nuce nimmt! ourgcois. Bitlcter ebenialls, weil das Volk das
seinen ersten Antrag zuruk- und folgt mm ganz Cartiers zRecht haben soll, die Wahlen die ihm durch aiidete
Antrag, der der Voikssouverainität am ang-messenstensBetörderunzen uunüz gemacht wurden wieder zu er»
ist ^ Troseh stimmt bei, und bemerkt daß Herzogs
Vorschlag unausführbar ist, weil der Obcrnchter ei»
wüthig erwählt ivvrde, und ihm also niemand in der
Wabl am nächsten kam H a m m e r folgt Ack rmann.
Aller Einwendungen mehrerer Mitglied.r, welche Car-
tiers Antrag als konstittstionswidrig erklären, wird der
selbe doch mit grossem Stmimenmehr angenommen.

Der Rapport über das abgebrannte Nalionaltzaus
Heldeldach i» Morgen wird zum zweitenmal verlesen
und in Berathung genommen. (Er ist bereits avge»
Srukt S. 40.)

fetz n. Dcc Bclchwß wird mit grossem Stimmcnmehr
bestätigt.

E elacher begehrt Urgenzei klärung für den ersten
Abschnitt des Fr»ede«srichtrr?:r>t.ichteus. S ecr eta »
sti.uuii bei. K >iy-> glar.br sezt könne keine Urgcnz
mchr crk.art werden, und der Gegenstand sey so wich»
tig, reit er verdiene auch >m Senat 6 Tage auf Vm
Bureau zu liegen. Sécrétan beharret au, der
Dnugtichkeilserklärung, welche angenommen wird»

tDiî Lmsctzung folgt.)



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri
Mitgliedern der gesczsebeuden Rathe der helvetischen Republik.

Band IX X». XII. Lilzern,' den -4. November.

Gefezgebl« ng.
Grosser Rath, AI. Oktober»

Präsident : An be r w er th.
N a ch m it tags sitzu n g.

M. M ever, gebohrne Zurgiigen von Luzern.
bittet um Forrsetznng einer Pension von 500 Münz
gulden die- Ao. i8»o, welche' ihr die alee Regierung
wegen ihrer belasteten Haushalrmig und Vecun
glückung ihres Mannes zugesichert hat.

Z i mm e r ma n n federt Niedersetzuttg ciiicr'Kom
missieu die diese« Gegenstand genauer untersuche
Schlumpf folgt' Custor will den Gegenstand der
Entschadigungskommissloii vom 12. July zuweisen.
Bourgeois folgt Zimmerman» dessen Antrag ans
genommen und in die Kommission geordnet werben
Grafcnried. Blcß und Egg v. Ellikon.

Die MmizipaUtat und Gemei-ide ve» Nigisberg
bitten um ein zweites WirthshauSrechr. weil daö
ikjige Zivangswnthshaus wegen dem starken Paß
»ach dem Gnrnigeldao nicht genüge. Car: irr will
de» Gegenstand vertagen bis nasr Abfassung des Ges
setzcs. Fierz fod.rt Tagesordàg, weil allgemeine
Geiverbsfteiheik erk «nv ist. Cap ans stimmt mit
Secret au der Vertagung bei, welche angenommen
wird. ^

Dreizehn HAndtlshänser von Bern begehren all-
gemeuie Handiuugsgesetze, Veeb>sserung der bisher»
gen Getdtagsgesetze und Nicdersetzung van besondern
HanSlungsgenchtkn. Bourgeois sieh» die Sache
fur io wichtig an, daß er NledeesetzimA einer Kem-
Mission über diesen Gegenstand begehrt. Escher be-
Merkt, daß da schon eine Kommission über besondere
Handeisgerichke im Mai niedergeht wurde, ma» ihr
den ganzen Gegenstand zuweisen tonnte, mit Auftrag
in 14 Tagen einen Rapport zu machen: Secrccan
folg', begehrt aber daß die Kommission ohne bestimm-
ten Aeitlermin arbeiten könne. Dieser Antrag wird
angenommen.

Die Gemeinde Füll.ndorf, Distrikt Ölten, begehrt
tyr Kn chrugui, das dclM-KaM't BaPÂê li gk. unter

da schon ein Gcse» diesem Begehren entspricht, und es

nur an der Vollziehung desselben fehlt, so fodere ich

Verweisung ail dag Direktorium. Dieser Antrag wird
angenommen.

Der Distrikt Solothurn, mit Ausnahme der
Stadtgemeinde, fodert einige Waldungen, deren sich

die Stadtgemeinde widerrechtlich bemächtigt habe»
soll. Carti er bezeugt, daß die alte Obrigkeit nach
und nach beinahe alle Gemeindwstdungen in Beschlag
genommen habe, da aber die Sache ganz rechtlich
ist, so fodert er Verweisung an die richterliche Ge-
walt. Knlii und Zimmermann folgen dieser Ta«

gcsordnung, mit Verweisung an die richterliche G»
walt.. Custor begehrt Verweisung an die Staats-
gutskomimssion. Drosch folgt Kulli, dessen Antrag
angenommen wird.

Baggio fodert für einen Monat Urlaub, der
ihm g» stattet wird.

Die Derwaltnngskammer des Kantons Anth so«

dert laut der Konstitution einige Vacanzzeit, wahrend
wîlcher die Verwalter ihre Suppléante» nicht zu be-

soiden haben. Zimmermann fodert gain einfach
Tagesordnung, welche sogleich angenomme» wird.

Senat, Zi Oktober»
Präsident: Vertheilet.

Der Beschluß welcher auf das Begehren des B.
Wegger von Heilbrsnn in Schwaben, der sich seit
12 Jahren in der Schweiz aufhalt, um das helvetis
sehe Bürgerrecht, zur Tagesordnung geht motioirt
daß die Konstitution dasselbe giebt, wird Zum zwei-
tcnmal verlesen und angenommen.

Devevey und Zaslin berichten im Namen e»
ner Kommission über den, den Schuidentrieb im Kant.
F eiburg betressiiidnt Beschluß. Die Kommission
rath tue Annahme desselben, um so mehr da nicht
der Kanton Freiburg allein sondern ausser ihm noch
andere sich in ähnlicher Lage befinden, und also der
Vortheil der aus dem Beschluß entspringt, allgemein
ftyn wird. D>e Kommission hatte zwar den ersten
Artikel desselben, der die Lmladnnq ans Direktorium

«ZU- V.twklüing nchtttti! zu dürfen. Car tier lêZenthall, sich wegen der weiter» LoatàtioaSjaszlilng



bei der fränkischen Republik zu verwenden, für hin-
länglich gehalten; denn die Vollziehung des im 2tcn
Artikel gedachten Gesetzes, würde im Fall die Ver-
Wendung des Direktoriums ohne Erfolg seyn sollte,
doch keine wahre Hülfe schaffen; weil indeß jeder
Verzug mit Gefahr verbunden seyn könnte, so läßt
sie sich durch diese Bedenken von der Annahme nicht
abhalten. Fornerod unterstüzt diesen Bericht und
hält dafür, der erste Artikel des Beschlusses zwecke

ganz eigentlich auf Erleichterung der helvetischen Re
publik ab. Die bereits bezahlten Summen, der lang
gedauerte Ausenthalt frankischer Truppen im Kanton
Freiburg machen den Oligarchen sowohl als dem Land-

mann, unter den gegenwärtigen umstanden weitere
Zahlung unmöglich. Au g u st i ni.findet, da bereits
durch einen frühern Beschluß den Luzerncrschcn Oli>
garchen, Silbergeräth daö gewissermaßen Eigenthum
des Staates war, zzz Bezahlung der Eontribution be

willigt ward, so sey es der Großmulh und Gerechtig
keitsliebe der Nation würdig, auch diesen Beschluß an-
zunehmen.

Lüthi v. Sol. erwiedert, das Silbergeräth, so

durch einen Beschluß den ehemaligen Regierungsglie
dern von Luzern zugesprochen worden, sey ihr Eigen-
thun, gewesen, und die gegenwartige Resolution könne

man nicht umhin anzunehmen. Die Kontribution war
in fünf Theile getheilt; der erste ist aller Orten be

zahlt; an die drei lezten Theile hat die Nation Lie

ferungen in Früchten», s w. gemacht; nun wird das
Direktorium eingeladen, Nachlaß für den Ucberrest zu

begehren. Bei der Gelegenheit kann er sich der Be-
merkung nicht enthalten, wir sollten in unsern Ver-
sammlungen' nicht mehr mit den so unbestimmten Be
Nennungen von Oligarchen und Aristokraten, die nur
an traurige und überstanden? Verhältnisse erinnern
können, umherwcrffen.

Der Beschluß wird angenommen.
Derjenige welcher dem Finanzminister eine Sum

me von lo,ooo Franken bewilligt, wird zum erstenmal
verlesen.

Diet Helm und Schmid werden zu Stimm-
zählern erwählt.

Der Präsident zeigt an, daß morgen, eines ho-

hen Festtags der katholischen Kirche wegen, keine

Sitzung seyn werde.

Am l. November war Nachmittags kurze ge-

schloßnc Sitzung in beiden Räthen, worinn ohne Dis-
kussiou ein unwichtiger Beschluß angenommen warb,
der den General Schauenburg zu einigen milicairischen
Dispositionen in den Kant. Lauts und Bcllenz be-

vollmächtige.

YO

Grosser Rath, 2. November.
Präsident: Anderwerth.

Carrard, im Namen einer Kommission, legt
über die Bothfchaft des Direktoriums vom 26. Octo-
der ein Gutachren vor, welches sechs Tage aus dem
Bureau liegen bleiben soll.

Die beiden ^Gutachten über die im lejten Kriege
abgebrannte Brücke von Buren, sowohl das der Ma,
jorität als auch das der Minorität der Kommission,
werden zum zweitenmal verlesen und in Berathung
genommen; sie find folgende:

Bürger Repräsentanten, der grosse Rath hat be,
liebt den Rapport wegen der abgebrannten Brücke
und fünf Haulecn zu Bären an die Kommission zu,
rukzuwcisen; dieselbe hat sich mit Uurersuchung die,
ses Gegenstandes aufs neue beschäftigt, um Ihnen so
viel möglich diesen Vorfall in gehöriges Licht zu fitzen.

Bekannt ist es, daß die ehcvorige Regierung zu
Bern, von der grossen Nation zu verschiedenen male»
aufs freundschaftlichste und dringendste aufgelodert
worden, ihren aristokratischen Grundsätzen und Regie«
ruiigsfoiin zu einjagen, und ihren sogenannten unter,
thauen Freiheit und Menîchenrechte zu ertheilen, mit
dem destimmcen Zufaz, daß d-e Regierung im Wnge«
rnngsfall für alle Folgen verantwortlich seyn solle.

Anstatt aber der Stimme der Menschlichkeit und
der Vernunft Gehör zu geben, zettelte dieselbe den
sreiheitsmordenden Krieg an, und that also die ersten
feindseligen Schritte gegen Frankreich.

Unter den vielen traurigen Folgen dieses von den
Berner Oligarchen selbst zugezogeneu KriegS, ist eben
auch die verbrannte Brücke zu Büreu, Dieselbe wurde
auf bestimmten Befehl des chevorigen Kricgorachs zu
Bern, angezündet, ohne jedoch die zwekmassi'g von dem
dortigen kommanoir^den Off zier vorgeschlagenen Mit,
tel versucht zu haben; oiews zog ein zweites Unglük,
nämlich die Adbrenaung fünf dabei gestandener Hau,
scr nach sich, wobei mehrere Familien um Obdach
und alle Habseligkciten gekommen.

Da nun wegen der so nöthigen Communication
die Brücke wieder sollte hergestellt, auch den Uuglàkli,
chen wieder Wohnungen müssen vcrfchaft werden, so
ist zu entscheiden, ob die Nation ober die Urheber
des Unglüks solches thun müsse»

Rukfichtlic» angeführter Gründe, glaubt die Ma-
joritat der Kommission, daß niemand als der Urheber
des Schadens anzusehen sey, als der ehevorige Kriegs,
rath zu Bern, welcher den bestimmten Befchl zur Aus,
sührung des schon längst vorhergefaßten Vorhabens
gab, und daß nach dem ewigen Grundsaz der Gereclj,
ligkeit, der Urheber eines Unglüks den Ersaz schuldig
fiy, »nd aus vieles gestü.t, fchlägt die Kommission
folgenden Beschluß vor.

An den Senat.
Da die.Gemeinde Buren zu wiederholtenmalen



bei dem grossen Rathe fragend eingekommen, ob die
Nation oder die ehevorigc Regierung ihren durch.

Abbrennimg ihrer Brücke und fünf dabei gestandenen
Hauser erlittenen Schaden ersetzen soll

So beschließt der grosse Rath,
Erwägend, daß, da die chevonge Regierung auf die
freundschaftlichste und dringendste Art von der grossen
Nation aufgesodert worden den aristokratischen Grund-
fätzen und Regierung abzusagen, und ihren so geheißn
nen Unterthanen Freiheit und Menschcnrcchle zu er-
theilen, sie nicht nur den gerechten Federungen kein Ge-
hör gegeben, sondern sich gegen die grosse Nation zum
Krieg gerüstet, und wirtlich gegen die Sache der
Freiheit den Krieg angefangen hat, wobei eben auf
bestimmten Befehl des KriegSrakhes zu Bern, die
Brücke ohne dringende Noth in Brand gestckt, wel
ches noch die Einäscherung fünf dabei gestandener
Häuser sammt allen Habseligkeiten nach steh zog, wo-
durch viele Haushaltungen in die äußerste Armuth gc-
rathen, und die ganze Gegend wegen der gehemmten
Uebcrfahrt über die Aare in grosse Verlegenheit geiezt
worden, die Nation keineswegs in Echadenersaz ein-
treten könne, sondern den Beschädigten überlassen
seyn soll, die Urheber des Unglüks vor den gehörigen
Richter zu suchen.

Um aber den Unglüklichen desto eher unter Dach
zu helfen, soll die Nation denselben die zu Buren ge-
legenen leeren, der Nation zu wenig dienenden Na-
tionalmagazine, insofern der Werth davon nicht gar
zu groß und der Sache angemessen wäre, als ein
Geschenk übermachen, die Einrichtnngskosten aber
ebenfalls dem Beschädiget überlassen.

Bericht der Minorität der Kommission
über die Abbrennung der Brnke und
nahestehenden Häuser von Buren.
In Erwägung, daß die Abbrennung der Brückt

von Büren zur Sicherstellung des bernerischen Trup-
penkorps, nöthig, und als eine unglükliche Folge des
Kriegs betrachtet werden muß.

In Erwägung, daß eine solche nöthige Maaß-
nähme und der dadurch entstandene Schaden, weder
der ehemaligen Regierung, viel minder derselben un-
tergeordntten Anthoritäten, die die Befehle vdllstrecken
mußten, zur Ersetzung könne übertragen werden, weil
bei Annahme eines solchen Grundsatzes, der Schaden,
der durch diesen unglüklichen Krieg dem Staat, und
allen vcrunglükten einzelnen Bürgern wiederfahren,
den ehmaligen Regierungen zu vergüten, zuzustehen
käme.

In Erwägung aber, daß es die höchste Pflicht
tfl, der Sradt und denen Bürgern, die durch diese un-
glückliche Kriegsoperation Schaden erlitte», kräftig
beizustehen,

beschließt der grosse Rath:
Das Direktorium einzuladen der Stadt Büren zur

Herstellung der Brücke aus der Nationalwaldung und
de"cn durch diesen Brand beschädigten Bürgern mit
der nöthigen Unterstützung beizustchcn.

Legier sags, die Majorität legt uns Grundsätze
vor, die wann sie angenommen würden, alle Kriegs-
rathe und Generalitäten ver.idcn-würden; denn wahr-

-sich wann man noch für die Folgen einer Berth: ibi-
lgung haften müßte, wer wollte das Vat rland ver-
theidigcn? Die Abbrcnnuna dieser Brücke rettete wahr-
scheinlich ein ganzes Korps unsrer Brüder und also
war diese Maaßregel wohl des Vortheiles würdig,
den sie brachte: also verwerfe ich kurz weg den Rap-
port der Majorität; aber auch den der Minorität muß
ich verwerfen, denn diese Verunglückten sollen kür; weg
so unterstüzt werden wie die übrigen Kriegsbeschädig-
ten, nemlich durch Besteurung.

Grafenried: Es ist Ihnen genugsam bekannt,
B. G., daß ich Kommandeur von Büren war und
daß unter meinem Kommando die Brücke von Büren
abgebrannt wurde. Alles dasjenige, was die Muni-
zipalitat von Büren über diesen Kriegsvorfakl schreiben
und drucken ließ, wie man mir alle Schuld desselben

beimessc» wollte und was ich hingegen über diesen

Vorfall geantwortet habe, kennen Sie hinlänglich.
Ich will also nicht Wiederholungen machen, sondern
nur noch pfiichtmaßig einige Grundsätze der strengsten

Gerechtigkeit Ihnen darstellen und zu entwickeln su-

chen, damit kein Zweifel mehr über diesen Vorfall
obwalten könne.

Kriegöübcl und Kriegsschäden, wenn sie nicht
aus Muthwlllen begangeu werden, sind unvermeidliche
Folgen des Kriegs; die Brücke zu Büren wurde ab-

gebrannt mitten im Gefechte mit den Franken, lange
nach dem ersten Angriff derselben; es war eine von
dem ehemaligen Kricgsrath von Bern angenommene
Maaßregel, geschah also nicht aus Muthwlllen, son-
dern zu Beschützung der Sradt Buren, der dortigen
ganzen Gegend und allda stehenden Truppen. Hatte
diese Abbrennung nicht statt gehabt, so ware die Stadt
Buren und die grossen umliegenden Dörfer überrnm-
pelt, ausgeplündert und die allda stehenden Truppen
zusammen gehauen worden; in welchem Lichte wurde
dann der Kommandant dieses Postens vor Ihnen er-

scheinen? weiche gerechte Klagen könnten nicht dann

gegen ihn geführt werden?
Nuit entsteht die wichtige Einftage: wer soll die-

sen Kriegsschaden ersetzen und gut machen? soll der

Kommandant der Truppen hicfnr verantwortlich seyn,

der nur auf Befehl seiner Obern gehandelt hat? wer
würde bei solchen aufgestellten Grundsätzen jemals
mehr als Soldat seine Wicht thun oder commandie-

reu wollen? für jeden Schuß, der siele, würde man

verantwortlich seyn; hatten nicht diejenigen das beste

Recht Entschädigung, zu fordern, die ihre Väter, ihre

Söhne und Stutzen ihrer Familien verloren haben?

Der Soldat soll nicht raisonnieren, sondern ge-



horchen; nicht nach sà'n politischen Gesinnungen
handeln, sondern «ach dem Befehl seiner Obern; dieß
N nach allem Miiitarrecht ein ewig fester Grundsaz.
Soll nun aber vielleicht der ehemalige Kriegsrath von
Bern diese Entschadniß leisten wegen seinen genommen
nen allzu hart scheinenden Maaßregeln? keineswegs!
Der Kriegsrath von Bern hanvelce im Namen und
auf Befehl der alten Regierung. War er bevollmach-
tiget zehntausend Mann auf dein Schlachtfeld auf-
marschieren zu lassen, die freiwillig bereit waren ihr
Leben für die Rechte ihrer anerkannten Obrigkeit zu

wagen, so war er auch berechtigt, zu BcschützuuK
eben dieser Krieger und des ganzen Landes bei einem

Angriff, die Brücke von Vürc.e verbrennen zu lassen,
denn was ist edler und kostbarer als des Menschen
Leben?

Soll aber etwann, nach den Grundsätzen der

Majorität der Kommission, die alte Regierung diesen

Kriegsschaden crselzen? ich hoffe zuversichtlich nein.

Ich bitte zu bedcnkm, Bürger G-, daß die alte Re-
gierung damals von ihrem Volk als rechtmäßig an-
erkannt war — daß das Volk den Defensifkrieg..be-
gehrte — daß dieser von 12. Kantonen feierlichst ist

beschworen worden, und daß sie von einer fremden
Macht auf ihrem Grund und Boden angegriffen wurde.
Aller Kriegsschaden von Defensionsmaaßregeln her-
kommend, würde also auf die damals existierende Re-

gicrung der 12 Kantone zurükfollen. Die Majorität
der Kommission wirft ihr ihre Hartnäckigkeit vor, daß
sie nicht in Folge frankstcher Aufforderung sogleich ihre
Rechte in die Hände des Volks niedergelegt habe.

Obschon die alte Regierung niemals unter der Vor-
mulldschaft oder Bevogtung.der Franken gestanden

hat, so ist dieser Vorwurf nicht ohne Grund — allen»

macht ihr denn auch den Verwarf, daß sie Menschen

waren/und noch einige Zeit mit Einwilligung ihres
Volks zu behaupte»» suchten, was sie seit Zoo Jahre»
besessen hatten, und was mit dein Blut ihrer Vater
erkauft war. Ich rede der alten Regierung nicht das

Wort, um sie "zu rechtfertigen, nein keineswegs, denn

die Folgen dieses unseligen Dcftnsifkriegs konnten

sich leicht zum vorgus berechnen lasten: aber es ge-

schieht, V. G-, «>n cnere Weisheit aufmerksam zu

machen über dasjenige, was ihr nun beichliepcn wer-

dct; ein Beschluß, der eure Gerechtigkeitsliebe vor der

ganze» Welt rechtfertigen soll; ein Beschluss, der nach

Jahrhunderten noch eine mW irkende Kraft haben
konnte. Bedenkt nbcrdwß, daß Ihr Euch in den Be-
siz alier Staatsgüter der alcen Regierungen gewzt
habt — daß Ihr alle.ihre.rechtmaßM» Staatsjchul-
den über Euch zu nehmen besschloßeu habt. —Laßt
uns gerecht seyn, fur unsre Koustitutwu leben und

sterben, aber Sorge tragen, daß in die Geschichte
unsrer Gesezgebung nicht schwarze Blgttec einstiegen,
die den Namen eines gerechten Gesezgcb-rs emehren
kennten. - Aus den angezogenen Grundes» hoffe ich

mit aller Zuversicht, daß die Majorität der Kommst-
sion von ihren Grundsätzen absieheu, dein Rapport
der Minorität beipflichten, und daß -dieser in seinem

ganzen Inhalt angenommen werde.
Ich habe Ihnen bewiesen, B. G.., daß ich als

Soldat gehandelt habe, und so handeln mußte; daß
auch dieses der O'eergeneral der Franken so.-befunden,
wird sein Pries beweisen, den er mir über diesen Vor-
fall geschrieben hat — (er wurde abgelesen, und war
dieses Inhalts):

H.U usNlèr- Kvo vr«I .» Xuvicki Is 21 Vsusts»
iiiiàe an 7 cls lli lìápnblchus sssasai»«
IIQU st inclivizihls.

Lo Lümsr.il sn LIisi su Litauen (ssrsken-
rjscl, ljspr sz sii lanl llu psupls <l<z I»
kl, s p u bli <z u s ü 0 l v v » i u s, m o mk> r s à «
Zinn cl Lo n s s, il.
l'iii reçu, Lito):sn Kkprszsntgnc, Is livrs czus

Vouz in'svsz- .".cirszsê concsrn-ini I» clelsnzs cls Lnrsn;
la conciuirs bonoundis gus Vouz .nvss renu, clojt
Vouz insIUs zulchz.iininsnl kln-clszzuz <ls Is miserable
cunsurs a>ü Von» s chit psrllrs lo isinz clI rsponclre.

LUoz-sn llszn szenignl lMZZnrsncs cko moq
szoiins sc cls inon siiaclisinsiu.

Lolisii snbo u r Z.
Und obschon ich durch das Vordringen der frân-

fischen Arinee aus Italien und die Besetzung von
meinen Gütern einen äusserst beträchtlichen Verlurst
aller Art erlitten habe, und auch meinen Antheil an
der Kriegscontribution bezahlen mußte, so bin ich
diesem ungeachtet nicht von allgm Menschcngefühl
so cntblöst gewissen/wie man mich darstellen wollte;
dieß beweisen die Quittungen der Summen Gelds,
die ich den Brandbeschadigten von Büren .habe zu-
kommen lassen.

Escher: Es bliebe mir über diesen Gegen-
stand wenig zu sagen übrig nachdem was vor mir
darnbcr gesagt wurde, und was ich selbst schon in Arau
darüber gesagt habe, wenn nicht die Kommission,
welche nun zum drittenmal diese» Mundsaz aufstellt,
so beharrlich Ware, daß sie nun einmal ganzlich wi-
derlegt werden mußte. Der Grunds«; der Kommission
ist: »da die alren Regierungen diesen Schaden durch
den selbst veranlaßten Krieg verursachten, so sollen sie
denselben auch ersetzen " — ich erklare noch einmal,
haß ich diesen Grundsaz mit Freude annehme, wann
er allgemein von allen Staaten angenommen wird,
dann von da an werden wir keine Kriege mehr haben:
aber dieser schone Zeitpunkt ist für hie Menschheit
noch nicht erschienen! Die erste Frage nun, die wir
in Ruksicht dieses schonen Grundsatzes zu machen ha-
ben, ist wohl d»e: ist er ausführbar? Denn auf dit
Brücke von Büren allein sog er doch nicht angewandt
bleiben, sondern im Allgemeinen ansgeflchrt werden,!



Was ist nun der beträchtlichst« Schaden des Krieges?
doch wo;i die gemordeten und verstümmelten Men-
scheu! wie sollen nun diese geschazt und wie fie und
die ihrigen entschädigt werden? das wenigste, was
hierüber "zu thun ware, ist, allen hinterlassenen Wit-
wen und Waisen und Verstümmelten, Leibrenten zu ge-
den: bedenkt nun, ob das Vermögen aller grossen

und kle-nen Oligarch m HeiLkliêns hierbei auch nur et-
wa5 wirksames leisten kennte! Wenn nun der wesent-
kickste Schaden zu ersehen unmöglich, warum sollte
nwl gerade diese Brücke hier ausschließend entschädigt
werden? Mehr aber noch, wann die Entschädigung
auch möglich ware, ware sie gerecht? Ruch jedem
Staatsrecht ist jede Obrigkeit, welche als solche vom
Volk anerkannt ist, befugt und verpflichtet selbst, die

vochandene StaatSvcrfassung gegen innere und äussere

Feinde zu schuhen, bis das Volk, welches sie vorstellt,
.also nicht fremde Machte, sondern das Volk selbst,,

diese Verfassung zu andern wünscht,, und ich frage'
Euch, B. Rep. wollte die Majorität des Volks nicht
selbst den Krieg? worüber war- das Volk, besonders
das des Oberlandes erbittert, als jene Ermordungen
der Ossiziere vorgicugcn? darüber, daß dasselbe seiner
Ueberzeugung zufolge nicht gut augefuhrt worden war!
und die kleinen Kantone, haben diese nicht aus -reinem
Volkswillen den Krieg noch fortgesezt? Also war es doch
nicht bloße Hartnäckigkeit der Regierungen, die den Krieg
bewirkten, und mit keinem Rechtkann ihnen die Entschabi-
gung aufgebürdet werden!

Die dritte Frage endlich die wir uns hierüber
zu machen haben, ist die, wäre die Anwendung
dieses aufgestellten Grundsatzes, wann derselbe auch
nwglich und gerecht wäre, klug und politisch in
der gegenwärtigen Lage unsers Vaterlandes um die-
ses zu beantworten, müssen wir die Hache in ihrem
ganzen Umfange, nicht abgerissen., wie die Commission
es that, chetrachten. Nicht Bern allein machte den
.Krieg. Von eilf verschiedenen Kantonen waren
Kriegsräthe in Bern, also war der Krieg Sache aller
helvetischen Regierungen, nicht BeiMs allein; also
müßten alle helvetischen Regierungen mit zur Entscha-
digung gezogen werden ; nun begreife ich wohl, wird
man keine grossen Schwierigkeiten finden, die Oligar-
chen von Zürich u. f. w. auch i - diese Entschädigung
zu ziehen, und zu erklären, sie haben wider den Wll-
len des Volks zum Krieg mitgewirkt — aber bedenkt
B. R. die von den Landsgemeinden der demofra-
tischen Kantone eigens hie^u gewählten und beauf-
kragten Gesandten waren auch dgbei — und .daß hier
Volkswille wirklich den Krieg wollte, haben sie, denk
ich, hinlänglich bewiesen! aho müßten diese Entscha-
digungssummcn neben den Qligarchen auch auf die
kandsgemeiilden vertheilt werden — und wer B. R.
wer, der das Varerland liebt, wer der es Nicht gerade
iist diesem Angmblik noch in den Abgrund des unab-^
jfchbarsten Verderbens stürzen will, wer kann «inen

solchen Antrag mache«, wen« er ihn gehörig über-
denkt! also wird hoffentlich von dem Majorirs.tsgut-
achten keine Rede mehr seyn Nun wird man nach
aber fragen, was ist denn zu thun? — Ich antworte:
die neue Republik übernahm den Staat, wie er
ihr von den chevorigcn Regierungen übergeben wurde,
nicht wie er hätte seyn können oder seyn sollen,
wann diese vernünftiger und klüger gehandelt
hatten; also übernahm sie den Staat mit vielen
Kriegsschaden, worunter auch einige abgebrannte Häu-
ser von Büren sind und übernahm ihn ohne eine Aar-
brücke zu Büren; für die Kriegsschadcn überhaupt,
also auch für jene Häuser in Buren ist eine allgeiueü
ne Steuer ausgeschrieben — und ob der Staat wieder
eine Brücke von Buren wolle, wird der Erfolg und
die Umstände lehren, und wann das Bedürfniß dazu
vorhanden ist, wird eine Brücke gebaut werden, wie
wann eine über den Rhein oder die Reuß erfoden
würde — also auch daS Minoritätsgutachten müssen
wir verwerfen und über den ganzen langen Gegenstand
ganz ruhig zur einfachen Tagesordnung gehen.

Pellegrini sagt, niemand zweifelt, daß nicht
Freiheit und Gleichheit ewige Rechte der Menschheit
sind, und daß diese unter den alten Regierungen ge-
krankt und unterdrukt waren, und daß Frankreich diese

Rechte für das Volk fodertt, und da die alten Regie-
rungen deßwegen den Krieg brachten, so sollte billig die

Regierung entschädigen; aber da das helvetische Volk
feinen Regierungen gefolgt ist und zugleich alle Staats-
güter übernahm, so ist klar, daß dasselbe auch die

Beschwerden der alten Regierungen übernehmen sollte;
da aber die Menschen durch den gesellschaftlichen Ver-
trag sich verpflichten, Aufopferungen zum Vortheil des
Ganzen zu machen; so müssen nun die Einwohner von
Büren diesen Verlust ertrage» und die Folgen des

Kriegs dulden, um die Früchte des Friedens zn ge--

messen, und daher stimm« ich zur einfachen Tagese
ordkmng.

M ich el folgt ganz Segler Grafenried und Escher«
und sagt, es sey doch seltsam, daß der Kriegsrach
von Bern im Oberland als Landesverräthcr angese-
hen worden, weil er zn wenig zum Schuz des Vater-
landes that, und daß er auch hier für Landesverrä-
cher ausgeschrien werde, weil er zuviel gethan habet
Er bezeuge, daß im Oberland das Volk den Krieg
wollte und die Sache des Vaterlandes zu vertheidi-
gen geglanbt habe.

Tr ôsch sagt, nur schon wegen den Verläumdum-
gen gegen die Franzofen sind die alten Regierungen
strafbar, aber wenn die Brücke von Büren auf ihre
Kosten hergestellt werden soll, so muß auch aller
Schaden des Kriegs ersezt werden und hierzu ware
das Vermögen aller alten helvetischen Regenten bet

weitem nicht hinlänglich, selbst wenn sie alle ihre
Perüquen noch verkauften, daher haben wir kein Recht,
der Stadt Buren auSschliessend Entschädigung zu ges
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ben, lind müssen also, wie uns B. Escher gesagt hat,
zur Tagesordnung gehen. l

Graf stimmt Eschers Grundsätzen von ganzem
Herzen bei, allein die einfache Tagesordnung scheint
ihm etwas zu hart für Küren zu seyn, und daher will
er nur eine motivirte Tagesordnung, durch die das
Direktorium eingeladen werde, Buren zu unterstützen.

Cap an i findet die Grundsatze der Commission
sehr gut und rechtmässig, weil jeder den Schaden,
den er anrichtet, auch ersetzen soll; nicht die Nation
wollte den Krieg führen, sondern einige verirrte ssi

bedauernde Sklaven, denen er nie Achtung für ihre
Beharrlichkeit erweisen wird, wie Legler uns vorstellen
wollte, sondern die verdienen Achtung, welche unge-
achtet des Druks, der ans der Nation lag, sich erhe-
ben durften, um der Nation ihre Rechte zu verschaffen;
am allerwenigsten kann er er dem Minoritätsgutachten
beistimmen, sieht aber keinen Grund, warum die Old
garchen leicht bezahlen sollten, und stimmt also zum
Majoritätsgutachten. s

Koch sagt, die abgebrannte Brücke war nur zur
Bequemlichkeit der Stadt Buren und diente nicht zu
einer eigentlichen Verbindungsstrasse, also ist dieser
Schaden der Stadt Büren in Vergleich mit den ver--

»mglükten verwaiseten Familien wahrlich nicht sehr be-
trächtlich und verdient gewiß nicht aus allen diesen
Unglücken ausgehaben und vorzugsweise entschädigt
zu "werden. Die Commission behauptet, der Fall sey

nicht dringend gewesen zur Abbrennung der Brücke;
warlich, wann die Mitglieder derselben im Treffen ge-
wesen wären, sie hätten nicht eine solche falsche Am
Habe vorgcsezt; zudem wäre ohne diese Abbrennnng
Büren mit Sturm erobert, geplündert und höchst
wahrscheinlich ganz im Rauch aufgegangen und ein
beträchtliches Corps unsrer Mitbürger zusammen ge-
hauen worden — wie konnte man also anstehen, dieses
-Mittel zu wählen, um sich vor jenen Uebeln zu schü-
zen? — In die Grundsätze der Sache selbst rrete ich
noch Eschers Entwiklung derselben nicht ein. Nur
dieß noch: die Last der Wiederherstellung wird übn-
gens die Nation nicht sehr drücken, weil der Zoll der
Municipalität gehörte und nun wann diese Brücke zur
Gemeinschaft mir Frankreich nothwendig ist und also
hergestellt werden muß, so wird dieser Zoll nach der

allgemeinen Einrichtung dieses Gegenstandes der Na-
tion zufallen; aus allen diesen Gründen also folge ich

Eschers Antrag.
Custor muß seinen Grundsätzen zufolge das Mi-

noritatsgutachten vorzugsweise unterstützen und zwar
«ns allen seinen Kräften, denn er sieht die ehemaligen
Oligarchen von Bern nicht mehr als die Feinde der

Freiheit, sondern als unsere Brüder an, und wünscht
dagegen so viel als möglich die Beschädigten zu un-
terstünen. _Näf sieht alle gegen das Majoàtsgutachten
abgeschossene Pfeile als in der gleichen Fabrik geschnf-

fen an, und glaubt, dieser Krieg sey von anderer
' stattn als andere Kriege, weil hier nicht von einem
Strich Landes, sondern von den Grundsätzen der Frei-
heit und Menschenrechte die Rede und die alte Regierung
nicht frei anerkannte Stellvertretung des Volks war:
Eschers Grundsaz, weil die Regierungen nicht alles
entschädigen können, soll gar nicht entschädigt werden,
scheint ihm ganz ungerecht zu seyn, indessen da er die
Schwierigkeit der Allgemeinmachung der aufgestellten
Grundsatze einsieht und durchaus nicht der Minorität
beistimmen kann, so vereinigt er sich mit dem
Ende des Antrags Eschers, daß man einfach zur
Tagesordnung gehe. Die Tagesordnung wird ange-
nommcn.

Der Gesetzesvorschlag, die Munizipalitäten betreft
send, wird in Berathung genommen.

Der grosse Rath an den Senat!
In Erwägung, wie dringend es sey, die Munizft

palbehörden auf eine gleichförmige Weise in Helvetica
einzurichten, indem das Volk, die einzige Quelle jeder
gesezmässigen Gewalt, zur Bildung derselben gerufen
wird, und also jene alten Obrigkeiten abzuschaffen,
welche überall auf die verschiedenste Weise aufgestellt
wurden und gewiß nicht ohne den Drang der Umstän-
de neben den konstitutionellen Grundsätzen bis jezt ge-
dauert hätten;

In Erwägung, daß, wenn selbst die Constitution
allen Bürgern Helveticas ohne Unterschied die
Falle der politischen Rechte und die Fähigkeit zur Er-
nennung jeder Obrigkeit zusichert, es anderseits gewiß
ist, daß die Vereinigungen, welche man ehemals unter
der Benennung von Bürgerschaften in Helvetien kannte,
nicht aufgelöst worden, und folglich ein Recht beide-
halten, welches, obfchon auf das einzige Eigenthum
der Gemeindgütcr eingeschränkt, darum nicht aufhört,
ehrwürdig zu seyn. Daher entsteht eine unsern; Va-
terland ganz eigene Schwierigkeit, welche nicht anders
gehoben werden kann, als wenn dasjenige, was zur
Munizipalverwaltung, als Polizeigewalt gehört, von
der Oberaufsicht, welche nur aus dem Eigenthum der
Gemeindgütcr Messet, sorgfaltig unterschieden, und al-
len Akrivbürgem jedes Orts das Recht zur Bildung
der Munizipalität beibehalten, den ehemaligen Bür-
gern aber die Verwaltung ihrer Güter überlassen wird.
Ohne diesen Unterschied, den gebietende Nothwendig-
keit fodert, würde man in eine von diesen beiden Un-
schiklichkeiten fallen; entweder würden, wenn die
Polizei den Ortsbürgern überlassen würde, die
andern Bürger in eine eben so verfassungswidrige
als dem freien Manne unerträgliche Knechtschaft ge-
rathen; oder man würde, wenn auch die Bürger, die
nicht Ortsbürger wären, zur Verwaltung von Gütern
zugelassen würden, die sie nichts a igehen, eine äugen-
scheinliche Ungerechtigkeit begehen, weil am Ende doch
jenen, die nicht Antheilnehmer des Eigenthums sind,
die Verwaltung nicht anvertraut werden kann.



In Erwägung, daß selbst die Theilung der Ge-
meilide,guter in diesem Augenblicke nicht zum erwünsch-
ten Zwecke einer einzigen Verwaltung fuhren würde;
denn ohne in die Frage einzutreten, wie sich die Bi-
lanz der Vortheile und Unschikiichkeiten einer solchen
Theilung verhalten würde, dürfte man doch behaup-
ten, daß sie in der wirklichen Lage unsers Vaterlan-
des nicht mit Nutzen konnte umernommen werden.
Eine so verwickelte Unternehmung, liesse sich nur in
einem schon gut eingerichteten Staate ausführen, und
gewiß ist sie keine Vorarbeit zur dringendsten Orgam-
sation. Da diese Theilung beinebens zur natürlichen
Folge hat, daß dem Staate gewisse Ausgaben zufal-
ken, welche bis jezt für örtlich gehalten wurden, zum
Beispicke die Unterstützung der Arment so zweifelt
man, ob der Finanzzusiand und der Mangel an noth-
wendigen Anstalten der Regierung erlauben würde,
eine Last von der Art so hastig auf sich zu nehmen.
Hiezu kömmt noch, daß wenn diese Theilung der Ge-
meindgüter angenommen und sogleich ausführbar wa-
re, sie natürlicher Welse den Gemeinden nur erlaubt,
und gar nicht geboten werden würde. Hieraus wür-
de folgen, daß vielleicht mehrere dergleichen Vereini-
Zungen es für nüzlicher erachten, sich nicht zu trennen,
und daß also dennoch für einige Gemeinden eine Or-
ganisarion müßte aufgestellt werden, wie sie gegenwar-
tig für alle vorgeschlagen werden muß. Es ist sogar
nicht zu vergessen, daß, unerachtet der Festsetzung der
Art der Verwaltung der Gemeindgitter, das wirkliche
Gcsez der allfaliigen Theilung dieser Güter kein Hin-
demist in den'Weg lege, weil da, wo dergleichen Gü-
ter nicht mehr.seyn werden, nur die vorgeschlagne
Verwaltung derselben aufhören wird.

In Erwägung endlich, daß, wenn man bei einer
gedoppelten Einrichtung, einer Mumzipàigcwalè für
die Polizei und einer Verwaltung zur Erhaltung der
Gemeingüter, einige Verwickelung oder Ineinander-
greifung furchten dürfte, diese Schwierigkeiten in
der Ausführung durch eine im Gesetze sorgfältig aus-
einandcrgesezte Anordnung gehoben werden koumen,
und daß man also keine Ursache habe, mck der Annah-
me jener Grundsatze zu zaudern, welche die einzigen
tauglichen^ scheinen, um jene der Constitution, in Be-
tress der politischen Freiheit der Bürger, mit den Ei-'
genthumsrechten zusammenzureimen, die weder ange-
tastet noch mistkennr werden können;

Hat der grosse Rath bejchlossen:
§. i. In jeöer Gemeinde wird eine Gemeinde-

Versammlung von allen Ortsbürgern ohne Unterschied
des Ortsburgerrechts seyn; diese Versammlung er-
nennt eine Munizipallrat, welche oie Orcspolize.
versteht.

K. 2. Ucberdies wird eine Gemeindeversammlung
von jenen seyn, welche Anspruch an die Gemeindgütcr
haben; sie ernennt eine Gemeinbskammer, welche
diese Art Guter verwaltet.

Capani wünscht, daß die Munizipalitáten der
Gemeinden auch die Gemeindgüter besorgen, ohne daß
deswegen die Nichtgemeindgenossm Theilhaber ane
Gemelndgut werden, dann dadurch glaubt er würde
zum Theil das Verdrießliche des doppelten Werks
aufgehoben.

K u h u : Die Organisation der Munizipalitáten,
mit der Ihr Euch nunmehr beschäftigen wollet, ist
ein wichtiger Gegenstand der Gesezgebnng, wichtiger
als mau gewöhnlich glaubt. Die Munizipalitáten
sind die ersten Elemente unsrer gesellschaftlichen Vers-
einigung. Es wird von dem Grade der Zwekmässig-
keit lh'ier Anordnung abhängen: ob die Grundsatze
der Freiheit und Gleichheit ihren Gang ruhig werden
fortsetzen, ob unsre Mitbürger zu der republikanischem
Versassung gebildet werden können oder nicht?

Diese Wichtigkeit der Sache wird mich bei Euch,
B. R. entschuldigen, wenn ich in eine nähere Unter-
suchung der Euch von eurer Commission zur Sanktion
vorgelegten beiden Grundsätze des Munizipalrapports
eintrete. ^

Die' Commission hat die in Helvetica befindliche»
Gemeinden sehr richtig unter dem zweifachen Gesichts-
punkte betrachtet: l) insoferne fie gewisse Güter over
Fonds als Eigenthum besitzen, und 2) infofern fie bis
dahin gewisse politische Rechte ausübten, und dergiei-
chen auch in Zukunft ausüben sollen. Ich will in der
Darstellung meiner Meinung den nämlichen Weg ein-
schlagen.

l) In Rüksicht des erstem Punkts bin ich ganz
in den Grundsätzen der Commission.

Die Gemeindgüter sind bis dahin von gewissen
geschlosseneu Gesellschaften, als ein wahres Eigenthum
besessen worden. Allein der Abfassung eines allge-
meinen Gesetzes über diesen Gegenstand liegen, we-
gen der Verschiedenheit des Besitzes sowohl als des
Rechts eine Menge Schwierigkeiten im Wege. Wenn
z, B. diese Gemeindgüter an einigen Ortsn zu Be-
sireitung blosser Lokalbedürfnisse bestimmt waren, und
eben deswegen den sogenannten Hintersassen eben so '
gut, als den Bürgern, zuzugehören scheinen, so tru-
gen doch die erstem an einigen Orten durch Bezahlung
der sogenannten Einzug - und Hintersaßgelder ihren
Antheil zu den Lokaibedürfmssenbci. Die Bestimnnmg
dieser Guter zu blossen Lokalzwecken ist also an und
für sich noch kein Beweis, daß dieselben nicht das Ei-
genthum der Gemeindsgenossen, sondern dasjenige des
Orts selbst ohne Rüksicht auf das Bürgcrrechtsoerhalt-
niß seiner Einwohner seien. Die Frage des Eigen-
chumärechts muß also bei dieser Art von Gememdgü-
cem nach den nämlichen .Grundsätzen entschieden wer-
den, nach welchen das Eigenthumsrecht eines jeden
Privatguts bestimmt werden muß; das heißt, nach

Uebungen und Titeln. Es giebt aber auch noch andere

Modifikationen des Besitzes und des Eigeuthumsrechts,
auf welche der Gesezgeber Rüksicht nehmen muß,



wen» «r dieselben imrer ein allgemeines Gesez'bringen
will. Wenn es nämlich Gemeindgüter giebt, die ganz
an das bisherige bürgerliche Verhältniß geknüpft sind,
so giebt es dagegen auch andere, deren Genuß von
dem Güterbesitzer abhängt, oder bloß gewissen bürgen
lichen Familien ausschließlich vor den übrigen zustund,'
oder endlich mit gewissen bürgerlichen Verhältnissen,!
wie z. B. mit dem Zunftrechte verbunden war. Ich
Rüksicht dieser Verschiedenheit in der Natur der Ei-
genthumsrechte muß also das Gesez so abgefaßt wen
den, daß es sich auf alle daraus entstehende besondere
Fälle bezicht. Ich schlage in dieser Absicht diese Re-
daktion des 2 § vor:

„Alle Antheilhaber einer jeden Art von Gcmeind-

„ gut wählen zu Verwaltung desselben die nöthige

„ Anzahl von Beamten.
Ich habe zwar den Einwurf machen gehört: daß

die Gesezgebung das Recht nicht habe über die Ver-
waltung der Gemeindgüter zu verfügen, sobald die-
selben als Privateigenchum anerkannt seien. Aber
«us den vielfaltigen Widerlegungen, deren dieser Ein-
Wurf fähig ist, wist ich nur diesen einzigen ausheben:
daß die Etsezgebung jedem Bürger den Schuz seines
Eigenthums schuldig ist: daß sie vorzüglich schuldig ist,
den Schwachen, den Minderjährigen den weniger
Begüterten gegen willkürliche Eingriffe sicher zu stellen;
«nd daß dieses in Beziehung auf die Gemeindgüter
einzig dadurch geschehen kann, daß sie die Form dieser
Verwaltungen auf einfache Grundsätze zurükführt, und
eine sirenge Comptabilität für ihre Verwalter festftzt.

Man-hat aber auch eingewendet, die Erhaltung
der Gemeindgüter werde den schädlichen Gemeinheits-
seist wit alle» semen menschenfeindlichen Folgen in
Helveflen erhalten und dadurch dem Fortgang dcr.re-
publikanischen Grundsätze und Verfassung die größten
Hindernisse in den Weg legen..

Mein meinem: Bedanken nach kann diese Besorg-
niß die Geftzgebung nicht berechtigen, ein Eigenthum
Aeradezu aufzuheben, das nach alle» Grundsätze:: des
Rechts nothwendig als rechtmäfsig angesehen werden
Guß. Ihre Befugniß geht nicht weiter, als dahin,
durch angemessene Gesetze den.nachtheiligen.Folgen cj-
per allzuweiten und schädlichen Ausdehnung der. Be-
griffe dieses Eigenthums zu steuern. Nun liegt aber
die Ursache der Schädlichkeit der Gemeindgüter, so

sveit sie sich auf gesellschaftliche Zwecke bezicht,, um
streitig bloß theils in dem Charakter der Ausschließlich-
wit, theils in demjenigen der Unveräusserlichkeit und
slncheilbarkeit. Wenn ihr diese» Charakter auslöschet,
wenn ihr festsetzet:

1) Daß keme Art von Gememdgnt unvn-äusserlich
seyn solle.;

Ä.Daß jede? Bürger Helvetiens zum Mitgenusse
desselben, vermöge eines mit seinem Werthe im Ver-
haltnjß stehenden 'Emfsnfseids sciangen komiez «nd

3) Daß es jeder Gemeinde frei stehen solle, ihr
Gemeindgut zu theilen; so gebt ihr diese Güter, die
bis dahin die Quelle eines engherzigen Gememheitsgeists
waren der Concurrenz und dem Verkehr, und durch
dieselben der Gesellschaft und dem Vaterlande zurück,
ohne daß ihr dadurch irgend ein Eigenthumsrecht verb
letzet.

II. In Rüksicht des zweiten Punkts stimme ich
dem Vorschlage der CommWon in so ferne bei, als
sie von den Grundsätzen ausgeht: daß die Munizipal-
gewalt, die sich mit der niedern Administrationspolizei
beschäftigen soll,, von den Verwaltungskammer!: der
Gemeindegütcr und dem bis dähin so geheissenen bür-
gerlichen Verhältnisse, ganz unabhängig seyn soll. Die
Ausübung der Administrationspolizei ist ein politisches
Recht. Alle Bürger Helvetiens sind sich aber in De-
ziehung auf ihre politischen Rechte völlig gleich; sie

sollen es also jauch seyn in Rüksicht des Rechts der
Theilnahme an ihrer Ausübung; und der bisherige
gehassige Unterschied zwischen Bürger und Nichtbürgcr,
soll'gänzlich von dem Boden der Freiheit verschwinden.
Die Munizipalgewslt muß also von allen stimmfähigen
Bürgern ohne Ausnahcne verwaltet werden können,
und alle stimmfähige Bürger ohne Unterschied sollen
die Munizipalbeamte wählen.

Allein darin, kann ich der- Commission durchaus
nicht beipflichten, daß sie die bisherigen Gemeinden
bei der. Emtheilung Helvetiens in Municipalitäten,
zum Grunde legen,, und jeder dieser Gemeinden eiiw
eigene MunWalität geben will. Werft mir einen
Blick auf den Ursprung und die Verfassung der bis-
hcrigen Gemeinden zr.rük, B. R. ihr werdet euch über-

zeugen, daß die Abtheilung und Einrichtung derselben
weder auf grosse, noch auf menschenfreundliche Zwecke
berechnet war noch jo geeignet seyn kann, solche
Zwecke an sich anknüpfe» zu lassen.

Die Gemeinden haben ihren Ursprung theils dem
Familien system) theils, der Lehensvcrfassung, theils
dem stadtischen Gemeinheitsrechte zu danken. Die
Grundsatze der Gemeindsverfassung sind aus den ver-
schiedeiiartigen: Rechtsbegriffen zusammengesczt, die
diesen drei Instituten zum Grunde lagen.

Der ausschließliche Genuß gewisser Vorrechte ist
die Basis alles bisherigen GemeinderechtS. Diese
Ausschließlichkeit hat alle die Nachtheile in ihrem
Gefolge gehabt, weiche der Privilegiengcist überhaupt
dem Vorschreitcn der Menschheit in den Weg legt; sie

ist die Quelle des Privilegien^ eisis aller aristscratftchen
und oligarchischen Verfassungen. Sie hat zwischen
benachbarten Ortschaften einen unausiöschlichenHaß
und ewige. Feindschaften gestiftet, die, Menschen an
kleinliche Vortheile gefesselt, ihren Geist in den Zaus
berkreis lokale? Vorurtheile festgebannt, und jedes cd-
lere und höhere Gefühl der allgemeinen Vcns-i cm'

Pflicht bei ihnen erftikt.
èDit. Fortsetzung folgte
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(FortfeHung von Kuhns Meinung.)
-Wen« ihr diese Gemeinden in ihrer eignen Be-

grenznng fortdauern lasset., wenn ihr denselben sogar
die Ausübung politischer Rechte und durch dieselbe
eine immerwährende politische Existenz znsuchert, so

werdet ihr jene angeerbten Feindschaften fortpflanzen,
jene armselige Vortheilsucht erhalten, jenem ausschließ-
lichen Genwinheitsgeist neue Nahrung geben und so

den edelsten und schönsten Zweck der Revolution verei-
tclu, der, nebeo einer naturgemassern Einrichtung der
menschlichen Gesellschaft, hauptsachlich darin besteht,
Grundsatze einer allgemeinen Bruderliebe und ein stetes
Bestreben nach der moralischen Veredlung der Mensch-
heil in den Herzen aller helvetischen Bürger zu er-
wecken.

Allein noch mehr: Die grosse Ungleichheit der
bisherigen Gemeinden selbst in Rukficht ihrer Ausdeh-
nung und Vsikszahi, und die bei der ungleichen Lo-
kalvertheiluug oer verschiedenartigen Gcmeindr interessen
selbst eintretende Unmöglichkeit^ zu bestiunnen, was
eigentlich eine Gemeinde feg, legen der Ausführbarkeit
Des Vorschlags eurer Crmmission unübcrsteigliche Hin-
dernisse in den Weg.

Die grosse Ungleichheit der Gemeinden wird die in
allen Theilen der Sraatsverfassung, vorzüglich aber
in ihren untersten Zweigen so nöthige Einheit im Gang
der Geschäfte und ihre Uebereinstimmung uamögiich
machen, und in der niedern Adminiflrationspolizei
alle die Gebrechen verewigen, welche ein so grosser
Nachtheil unsrer vormaliger- Verfassungen gewesen
find. Die neue Ordnung der Dinge, die eine grosse
Anzahl neuer Bestimmungen nothwendig macht, muß
sogar die alte Verwirrung in der Ausführung der Po-
bzeimaaßregeln vermehren, wenn ihr die bisherigen
zweiwidrigen Abtheilungen des Landes nicht aufhebt,
und durch eine der Natur derneuen Einrichtungen an-
gemessene Emtheilung desselben, ihre Anwendung er-
wchrcrt.

Zudem frage ich Euch, B. R. was sind die Ge-
mcnwen, denen ihr Mmiizipalicaten gehen woiiec?

Sind es etwa jene Kirchgemeinden, die oft in zwei
verschiedene Distrikte und sogar hin und wieder in zwei
verschiedene Kantone eingetheilt find Ihr niiißr es
selbst fühlen, daß abgesehen, daß sie an und für sich
keine politischen Einrichtungen sind, jene Unterwerfung
unter die Aufsicht mehrerer, gegenseitig unabhängiger
Autoritäten, eine Verwirrung erzeugen müßte, die
nicht allein die durch die Konstitution geheiligte Hier-
archie der Gewalten stören, sondern auch die Ausfüh-
rung der Gesetze und aller Exekutivmaastregeln i u-
möglich machen müßte. Wolltet ihr aber jenen Ge-
meinden Munizipalitàten geben, die in Beziehung auf
irgend ein Gemeindgut bis dahin eine Corporation
ausmachten, so werdet ihr noch auf mehrere Schwie-
rigkeiten in der Anwendung eures Gesetzes stossen.

Denn einige dieser Gemeinden zahlen kaum vierzig
Einwobner, alldieweil die Zahl derselben in andern
auf viele Tausende ansteigt. Ich frage, ob bei einer
solchen Ungleichheit, eine Uebereinstimmung in der ge-
lezmassigen Einrichtung dieser Munizipalitàten und in
dem Gang derjenigen Geschäfte möglich sey, deren
Besorgung ihnen obliegen wird? Ich frage: ob in
solchen zwekmafflgen Munizipalitàten eine vernünftige
Auswahl der Beamten denkbar seyn könne

B. R. Ihr habt jezt das Mittel in eurer Hand,
das Gute ganz zu thun, das ihr durch die Errichtung
der Munizipalitàten eucrm Vaterlande zu thun gcden-
let. Es liegt in einer neuen Abtheilung des Landes.
Bildet statt der bisherigen kleinen Corporatirewn grosse
Gemeinden. Vereinigt durch die Verhaltnisse einer ge-
mein'amen Aufsicht, und einer gemeinschaftlichen Aus-
Übung der untersten politischen Rechte jene Bürger
wieder, die der gehässige Gemeindegeist bis dahin
entfernt gehalten hatte. Erweitert dadurch den so

enge eingegrenzten Wirkungskreis des Eemeindsin-
teresses, in welchem sich die ersten bürgerlichen Ge-
sellschaften gebildet haben. Bahnt demselben den Ue-

Hergang au zu jenem Gemeingeist, der das einzige
Band unsrer innigen und brüderlichen Bereinigung
seyn soll, — der die einzige Quelle des allgemeinen
Wohlwollens, der erhabeudsten Tugend der reinsten
Vaterlandsliebe und der wärmsten Gefühle für alige-
meine Menschenpfiicht ist.



Vollzieht aber auch den ersten Gegenstand eurer
Sendung ; vollendet die Revolution; räumt die Him
Vernisse aus dem Weg, welche die Zufälligkeit und
Unzwckmassigkeit der bisherigen Einrichtungen der Ge-
mciuden ihrer Beendigung in den Weg legen. Hebt
das Misivcrhältiiiß der leztern auf. Sucht dein
G.'undsai-c der Gleichheit in der Abtheilung der Vcr-
waltuugsbezirke dcrAdmiuistrati'suspolizei, so nahe zu
kommen, als es, nach den Lokalverhaltuiffeu unsers
Landes möglich ist. Bringt auch in diesen Theil der
öffentlichen Geschäften denjenigen Grad von Einheit
und Uebereinstimmung, den eine gurc Gesczgcbung be.-

«bstchtigen soll. Erleichtert endlich dem Volte die Aus.-
wähl rechtschaffener Manner, um fur seine nächsten
Bedürfnisse zu sorgen. Dann erst, wenn diese wohl
besorgt sind, wird das Volk die Revolution und seine
neue Verfassung lieb gewinnen. Gebt jedem Be-
zirke, der einen Friedensrichter ha t, eine
Mu u izi p alitât.

Sagt mir nicht, das Volk werde sich über diese
neue Ordnung der Dinge entrüsten; es feie an seine

Gemeinden gewöhnt; es werde dieselben mit Wider-
willen erweitern sehen. Ich glaube das Gegentheil.
öOcun hundert Munizipalitatcu werden dem Volke we-
Niger beschwerlich fallen, als tausend. Das Volk aber

wiegt die Vortheile oder Nachtheile der neuen Ein-
richmngen nach dem Maasstabc der Kosten ab, die
sie verursachen. Zudem ist es unlaugbar, daß wir
frühe oder spat immer zu einer solchen neuen Abthei-
lung werben schreiten müssen. Ich frage aber, ob es

nicht besser sey, jezt auf einmal die Revolution zu be-

endigen, als sie noch Jahre lang fortdauern zu lassen?
Ich schlage folgende Redaktion des i § des Gut-

achtens vor:
1. Jeder Friedensgerichtsbezirk hat eine Mum'zi-

palitat, welche die Administrationspolizei desselben be-

sorgt.
2. Jede Urversammmlung wählt nach Maasgabe

der Anzahl ihrer stimmfähigen Bürger, Beamte,
welche mit denjenigen der übrigen Urvcrjammlungcn
des newlichen Bezirkes, diese Munizipalicat ausma-
chen sollen.

Es cher erklärt, daß er ganz in den Grundsätzen
der Commission stehe, und inRükstcht der Sache selbst
mit ihr völlig einig sen, nur die Redaktion des Gut-
achtens gefallt ihm nicht, weil er furchtet, der Senat
würde die Sache um der Form willen verwerfen;
die Gemeindgütcr sind ein Gcsellschafcsgut; ihre Ver-
waltung soll von den Munizipalitaten unabhängig seyn;
aber eben deswegen sollen wir im Munizipalitätsbe-
schluß die Gemeindgüteroerwaltung nur beiläufig be-

rühren, nicht eigne Gesetze über sie machen. Kuhns
Autrag hat viel Anziehendes, denn so wie der Kau-
tci sgcist nur durch Abänderung der Kantone versiert
werden kann, so kann auch der Gemcindegcist nur
durch Abänderung der Gemeinden gehemmt und dage-

gen der Gemeingcist allgemeiner gemacht werden;
allem, die Idee ist zu neu und fodert Ueberlegung,
dayer trage ich auf eine Vertagung der ganzen Bera-
thung bis Montag und Utitcrsllchung durcli die Com?
Mission an, damit man über die Sache nachdenken könne.

Cartier glaubt, es sey etwas widersprechend
mit der N-ederwtzmig einer Commission über Verkhei-
lung der Gemeindgütcr, mm erklaren zu wollen, daß
die Geiucindgüttr gegenwärtig noch niü>t vertheilt
werden können; er stimmt also hierüber Eschcrn bei,
und wünscht in Rüksicht auf die von Kühn gemachten
r.mrage, Vertagung der ganzen Berathung bis das
lIriedensrichtergukachten zum Gesez gemacht, und als»
dle Hue!-ensnchM'bezirke angenommen sind.

Capani sieht Kuhns Autrag als sehr gefahrlich
au, indent dadurch die Aristokratie der Städte sehr
vermarkt und dadurch das Landvolk wieder allmählig
miterdrükt würde; er fodcrt also Tagesordnung über
Kuhns Motion.

Seeretan sieht Kuhns Antrag für vortreflich
an, m Zeiten, die nicht den gegenwärtigen gleich sind,
aber sur die jetzigen Umstände halt er denselben auch
sur zu bedenklich; was Kühn sagt über die Gemcind-
guter gehört der Bürgerrechtekommission ; hingegen ist
der Vorschlag der Am dehnuug der'Munizipalitaten
ganz dem Gegenstand anpassend; allein er ficht nicht
welche Gleichheit zwischen den Friedensrichtern und
zwischen den Munizipalitaten statt habe und warum
sie also aus bw gleicheEintheilung gegründet seynsollen;
man bedeute die Schwierigkeit ic> oder 15 Dörfer un-
ter cmc einzige Munizipalitat zu vereinigen; welche
also durchaus über jede besondere Angelegenheit jedes
dieser Dörfer abzusprechen und dieselben zu besorgen
yattc; Man bedenke den Eindruck, den eine solche Ein-
richmug nun gegenwärtig auf das Volk macheuwürde,
welches cadurch alle seine kleinen Dorffreiheiten, die
es biö iezt genoß, wenigstens dein Schein nach, vcr-
ueren würde. Insofern Kühn nicht von diesen
Schwierigkeiten überzeugt ist, und wann die Versamm-
lung den Aufschub fur diesen Zeitpunkt, über diesen
Gegenstand nicht gefährlich findet, so stimmt er
^scyerv Autrag der Verweisung an die Commission
oei; dieser Antrag wird angenommen, Kühn der
Kommission beigeordnet und derselben aufgetragen,
Moniagö wieder Rapport zu machen.

-
Das Direktorium begehrt bevollmächtigt zu werden,

ein Stukcycu Erdreich von 34 Quadratklaftern zn Neus
mi reman für 80 Dublonen verkaufen zu dürfen.
Bourgeois will entsprechen, weil der Preist-hoch
genug sey. Gmür folgt und will überhaupt nicht
so schwierig seyn in dem Verkauf von Nationalgütern,
weil dadurch viele Leute an die Sache der Revolution
gebunden werden. B illerer wünscht, daß man bei
oem aufgestellten Grundsatz der öffentlichen Versteige-
rung bleibe und nicht davon abweiche. Graf folgt.
Zimmerman» glaubt, man muffe solchen Grand-



sátzen nicht bis ins Lächerliche folgen wollen und
stimmt für Bourgeois. — Du noch viele Mitglieder
rider dcnIcgcnstand sprechen wollen, so begehrt Escher
Abstimmung, weil da icde unsrer Stunden dcc Nation
5° Dublonen koste, wir nicht sehr lange über diesen
Gegenstand sprechen dürfen, ohne diesen Kauf der
Nation schadüch zu mache». Sccretaii glaubt,
hier komme es nicht auf die Dublonen, sondern auf
Beibehaltung der Grundsätze an, und fobenTagesord-
nung über Eschers Motion. Billeter folgt Seen-
tan. — Da noch mehrere Mitglieder über die Ord,
ni ngàorion sprechen wollen, so zieht Eschcr dieselbe
zurük, damit nicht Sie allein die Na.ion sens gc> Dm
blonen koste. Man geht zmn Abstimmen und erklart,
dass auch über diesen Verkauf eine öffentliche Steige-
rung statt haben solle.

Das Direktorium theilt feine Ernennung des B.
Répond aus Freiburg zum Kriegsminister mit.

Das Gutachten über Erbauung neuer Häuser wird
zum zweitenmal verlesen und in Berathung genommen.
(Es ist bereits abgcdrukt S.

Billeter sieht den ganzen Rapport als der Frech
heit der Bürger zuwider an, und fodert also Tages-
ordnung, weil jeder ohne alle Einschränkung bauen
kann. Wyder stimmt Billetern bei und fodert Ruk-
Weisung an die Commission.

Carrard fodert §wcise Behandlung dieses Rap-
ports. Billeter beharret auf seinem Antrag. Car-
raros Ordnungsmotion wird verworfen.

Kühn begehrt Rükwcisung an die Commission,
weil dieselbe nicht von allgemeinen Grundsätzen aus-
gieng und den Munizipalitaten zu viel Willkürlichkei-
ten überlasse. Das Gutachten wird zurukgewiesen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Senat, 2. November.
Präsident: Vertheilet.

Ein Beschluß wird znm cttenmal verlesen, der
über das Begehren einer Bürgerin im Kanton Fry-
barg bei ihrem Antheil an den Gemeindsgütcrn, den
ihr ihre Gemeinde verweigert, gcschüzt zu werden,
zur Tagesordnung geht,muotivirt daß sie sich an den
gehörigen Richter deßhalb- wenden kann. Er wird
angenommen.

Eben so derjenige, der über die Petition der Ge-
meinde Bremgarten, die neue Waisengesetzc oder Bc-
statigung der alten begehrt, zur Tagesordnung geht,
motivirr daß die alten Gesetze in Kraft bleiben, so
lange keine neuen angenommen sind.

Der Beschluß, welcher auf die Bittschrift der
purger des Distrikts Werdenberg Kant. Linth, von
«en Tagmolken und Vogelmahl, welche die Verwal-
tungskammer vocy einfodert, die aber als Personal-
Feodalabgabe abgeschast seyn sollten, befreit zu werden
— erklärt, es sott diese Abgabe gänzlich abgeschast seyn,

wird zum mcnmal verlesen. K'ubli erklärt dc'nNrchrung
jener Abgaben, die geblieben sind, während der Sehr' gc-
gen Gewild und Raubvigel für den sie geleistet w:>»

langst nicht mehr statt findet. F ch s hatte gewünsch',
die Verwalrungskammcr des Kantons würde !».> doe

Einfoderung solcher Abgaben enthalten haben, es zeigt
dieß daß sie wenig mit dem Geist der Konstitution
vertraut ist. Durch unser Deccet vom 4 Mai said
alle solche Feodaladgaben laugst abgeschast, und die
al.e Oberherrlichkeit des C. Warns über die Herr-
schast Werdenberg ist auch nicht mehr vorhanden. Ttw
gr. Rath hatte in seinem Beschluß zugleich Mißver-
guügcii über das Benehinen der Verwalcungskammcv
bezeugen sollen, znm Beweis, daß was sie gethan,
keineswegs der Wille der Gesezgebcr war.

Lüthi v. Sol. finder die Resolution sehr in
der Ordnung; aber einer Anmerkung über die Aeusse-

rung, welche Fuchs gegen die Verwaltungskammer
gethan, kann er sich nicht enthalten. Wann jemand
in der Sache gefehlt hat, so ist es die Gesezgebung;
bas Dccrct vom 4. Mai hob alle Pcrsonal-Fcodalab-
gaben auf; versprach aber zu gleicher Zeit, es sollten
durch emeu nachfolgenden Beschluß dieselben naher
angegeben und bestimmt werden. Diese nähere Be-
stünmung erschien indeß nie. Die Verivaltungskammer
konnte glauben, ihre Pflicht ware, diese Abgabe zu
Handen des Staats noch einzuziehen.

Erauer meint, ganz ware die Verwaltungskam-
mer doch nicht zu entschuldigen. Sie hatte Ausila-
rung verlangen kennen.

Der Beschluß wird angenommen.
Eben so derjenige, welcher auf die Bittschrift ei-

nes Bürgers aus dem K. Fryburg, in einer Ge-
meinde wohnen zu dürfen, die ihm dazu keine Erlaub-
niß geben will, zur Tagesordnung geht, motivirt daß

die Konstitution solches erlaube.
Usteri berichtet im Namen der Majorität der

Commission, über den die Hallcrschen Annalen be-

treffenden Beschluß. (Wir haben diesen Bericht be-

reirs abgedrukt S. 2Z.

Fr a s ca der die Minorität der Kommission aus-
machr, legt ciucn eignen Bericht vor; derselbe rath

zur Annahme des Beschlusses. Das Hallcrsche Blatt
predige offenbar Aufruhr gegen die ge,ezgcbmeen Ro-

the; der Verfasser erklare sich mic seinem beißmocu

Witze immcr gegen die geheiligte Sache der Freiheit;
— aufruhrische Schriften können einem Staat leicht

grossem Schaden bringen als ganze Armeen. Wenn

man den Beschluß vcrwcrffen und das Blatt ungestraft

lassen würde, so könnte man zulezt glauben, in misr.r
Mitte saßen Manner, die mit Hallern gleiche Gesm-

nungen theilten. Auch den seen Art. des Beschüsses,

der die Zeitschriften der Aussicht Des Oiccitonuius
unterwirft, nimmt er ohne Bedenken am in der ueber-

zeugung, daß das Direktorium keinen Mißbrauch da-

von machen wirtu



Mnret bekennt sich zu Usteris Bericht und den
darin aufgestellten Grundsätzen; die Grundsätze stub
köstlicher als die Verhältnisse des Augenbliks und die
Resolution kann nicht angenommen werden. Das ge-
sezgebcnde Corps kann niemals einen Menschen als
schuldig und überwiesen einem Tribunal übergeben;
entweder last sich das Tribunal dadurch influe,,zircu
und alsdann ist keine Jndependenz der richterlichen
Gewalt mehr vorhanden und die evustirutwnelle Treu-
nung der Gewalten ist verlest/ oder das Tribunal bc-
hauptet seine Unabhängigkeit und spricht gegen die
Meinung der Geldgeber: es erklärt alsdann diese ha-
ben Unrecht gehabt und dadurch erhält ihr „ochwen-
diges Ansehen immer Abbruch. Nicht minder unan-
„emnlicy ist der ute Art.; denn entweder kau« die
Aufsicht, die das Direktorium über die Zeitschriften
haben soll, Alles, oder Nichts seyn; es ist unbestimmt
gelassen was fie seyn soll und mithin der Willkiihr
freies Spiel gelassen. Unser personliches Zutrauen in
die Mitglieder des Direktoriums soll uns wann wir
als Gesetzgeber handeln,, nie bestimmen; nur die
Grundsätze dürfen es thun.

Dennoch geht er so weit nicht wie listen; er
glaubt vielmehr, es gebe, besonders für junge und
neue Staaten, Umstände wo man nicht immer strenge
bei den Grundsätzen bleiben kann. Und ohne diese zu
verletzen, glaubt er, kinue inan in chitischen Mome,,-
ten — und wir befinden uns gegenwärtig in solchen --
der vollziehenden Gewalt eine gewisse Aufsicht auf die
Schriftsteller übertragen; allein nie darf dieß ohne
Beobachtung der nöthigen Vorsicht geschehen. So
;. B. kimitc der Beschluß dem Direktorium die Auf
ficht übrr die Zeltschriften so lauge übertragen, bis
das Gesez über Preßvcrgehen vorhanden wäre; über-
dem um allen Mißbrauch zu verhüten, müßte das Di-
rektorium gehaben seyn, jeden Schritt, den es gegen
tine Zeitschrift, edex gegen den Verfasser einer solchen
thun möchte, öffentlich zu motlviren. Eine so abge-
faßte Resolution würde er alsdann ohne Bedenken an-
genommen haben. — Die gegenwärtige aber ist aus-
ftr ihren schon angeführten Fehlern auch ganz über-
flüssig. Das Dixektiorium hat vermöge unsres ftü-
Hern Décrété, alle Macht in Händen, nm mit Hallern
nach Gutfinden zn verfahren; es kann ihn als Ruhe.-
stirer, als Aufwiegler verfolgen.

Pfyffer; Der erste Art. der Resolution will den
Bürger Haller gerichtlich belangt und bestraft wissen.

Die Frage ist.» ist die angeführte Stelle des Hal-
lerscheu Wochenblatts Gegenstand eines richterlichen
Urtheils, eines richterlichen Swafurtheils?

Hallers ganzes Raisonnement stüzt sich auf den

Grundsaz, daß, so lauge eine Regierung von einem
Volke ausdrüklich oder stillschweigend anerkannt ist,
eben dicse Regierung alle Angrisse von Einzelnen ab-
balrwi und also Aufruhr bestrafen dürft. So odiös,
so hainifth nun die Zusammenhang der Entfchädi-

guua verlangenden Patrioten, mit dem heuchlerischen
und boshaften BctEgec Paul Säger seyn mag, so

beruht die Richtigkeit oder Falschheit der Folgerung
auf der Wahrheit oder dem Irrthum des obigen
Grundsatzes^ denn dürfen Einzelne sich nie gegen jede
bestehende Regierung, sie mag nun despotisch oder
nicht despotisch sey»?, sie mag die Mensch eiwech le ehren
oder mit Füßen wenn, auflehnen, sind sie leoesmal
strafbar, so wären wirklich die Cntühadigung verlan-
genden Patrioten, die ihr Land frei machen, und
Paul Enger, der es Oesterreich überliefern wollte, im
gleichen Fall. Sie waren Heide entweder gleio,) strafbar,
oder nicht strafbar, und das gefezgebondsCorps, welches
die einen entschädigen, und den andern bestrafen

grollte, würde sich selbst widersprechen, .hier kommt es
also einzig daraus an, zu entscheiden ob der vonHaller
aufgestellte Gmndsaz wahr oder falsch, ob er nicht
sophistisch ist?. Aber Wahrheit und Falschheit
eines Satzes können kein Gegenstand eines richterlichen
Ausspruches seyn. Daher überschreitet der i. Par.
der Resolution, den Umfang und die Befugniß der
richterlichen Gewalt. Zweitens dadurch, daß eben

dieser Par. den B, Haller zur Verantwortung und
Strafe gezogen wissen will, übt das gesezgcbende

Korps wirklich einen richterlichen Akt; denn be-
schliesset,, daß irgend jemand zur.Strafe gezogen wer-
den soll, heist erkennen, heist urtheilen, daß

er strafbar ist, und das können nur Tribunalien
chum Hier vermischt sich der Gesetzgeber mit dem

Richter und st-àîrit feine Schranken. Wenn aber

ein Wochenblatt continuirlich in einem solchen

Geist verfaßt ist, daß es das Volk, das bei seiner

Unwissenheit, mit des, wahren Vortheilen, die .ihm die

neue Ordnung der Dinge gewährt, noch nicht vertraut
und daher auf alle Weift verfnhrbar ist, in seiner

Mißstimmung, in seinen Irrthümer» erhalt: so muß

dem Direktorium Äbsv die Mißbrauche einer unb«--

schränkten Prchfreiheit eine besondere Aufficht aufge-
tragen werden, damit die Freiheit als die Bedingung,
aller Rechte, und mit welcher alle Rechte fallen wür-
den, nicht in Gefahr gesezk werde. Das Direktorium
muß daher begwältigt werden, in diesem Fall dlt
nöthige Verfügung zu treffen. Diese Vegwaltigung.
aber hat es schon durch den Beschluß vom g. esept.,
vermöge desselben kam, es das Icuwnal eiusweilen
suspendiere,!. Ich stimm.e daher, mit der Majorität
der Commission und verwerfe den. Beschluß.

Mever v. Arb. blecht bei seinen vor einigen
Tagen schon gcäusscrten Grundsätzen und begreift nicht
Wie die Majoritar der Cowäsiion zur Verwerffung
stimmen kann; ihrer gelehrten Grunde unerachtet wird
er ihr nicht beistimmen, es würde Paher schwere Ver-
cmtwortung auf,ms fallen. O, ruft er, leset das Blatt
und schaudert: in allen z »bersten Gewalten sine» vcr-
folgte Patrioten -md ihr wolltet euch „och.einen Am
gcnblik bedenken, was ihr thun sollt; nein, unser M



ttiorismus gebietet die Annahme. Wie! wir sollten
nieüt einmal das Direktorium einladen können, Um
r.ihsiifter zu bewachen und zu betrafen!

Wenn die Preßfteihcit in Gefahr kommen sollte,
er wnrde fur sie den Kamps bestehen; aber von einer
solchen Gefahr ist kein Schatten vorhanden. Ist ja
doch auch Wein zu schenken jedem erlaubt, aber wird
darum der, welcher Gift unter den Wein mischt,
nicht gestraft? so soll es mit der Preßfreiheit gehal-
ten werden. Und wo kennt man ein stärkeres Gift,
als das welches der wachende Haller ausbreitet?
sollen nu- die verführten Bürger in Ketten schwach-
ten und die Verführer alle frei bleiben!

Bay.- Das einzige was mich bei der lezten
Sitzung schmerzte, war, daß Ustcri, der gerechte, von
uns allen so sehr geschazte ttsteri, die ganze Gemeinde
Bern so behandelte als wenn sie von dem unseligen
Geist, so in Hailers Blatt herrschet, besessen ware.
In dem ersten Angenblik würde ich den Fehdehand-
fthuh, den B. Wert jedem Bern.r ohne Unterschied
so derbe darwarf, mit Lebhaftigkeit aufgenommen ha-
bcn — jezt mir Bedacht, nur zur Ehre der Gerech-
tigkeit und aus Wicht für den treu- und biederge-
sinutcn Theil meiner Mitbürger.

Um mich des Bilds Cicero in Catilinam oder
Murer gegen den Berner Hallcr zu bedienen, frage!
ich Sie, Bürger Repräsentanten: wie lange soll noch
das Vergehen einzelner Berner auf Rechnung der
dasigen ganzen Gemeinde, gesezt werden? We lange
wird man noch durch Mißhandlung dieser vor allen
andern gedruktemGemeiirde, sich selbst zum patriot!-
scheu Ritter schlagen wollen? Wie lange wird man
noch die unlangbare Wahrheit mißkcnnen, daß eben
in dem Haupts-; einer Aristokratie nicht der Zünfte
wie zu Zürich, sondern einiger wonigen Familien, noch-
wendig bei allen andern ausgeschlossenen Familien die
graste Abneigung gegen diese Mißgeburt der arrogan-
testen Regierungsfonn entgewurzelt seyn mußte.

Es war eine Zeit wo dieseö Zetergeschrei gegen
die ganze Gemeinde von Bern noch einen Zwek ha-
den konnte, aber diese Zeit ist verstriche« es bedarf
dieser Politik nicht meht; der Siz der helvetischen
Regierung ist ja bestimmt; freilich nicht »ach dem Be>

strebe« der Berner, auch nicht nach dem den itaiiani
scheu Repräsentanten eutgegenreikenden Wunsch des

Junter Landoogts Schweizer von Zürich; aber er ist

bestimmt, und wie ich hoffe zu jedermanns Satisfak-
tio«. stnd was meine Person betriff, so werde ich

wartich mit niemand um den dreifarbven Strauß
buhlen; das Ziel meiner Wünsche beschrankt sich auf
die Ruhe, die Wohlfarth memes Vaterlandes, um
sine unbescholtene Retraite.

B. Senatoren vergönnen Sie mir, ich beschwöre
Sie bei Ihrer Gercchliakeitsliebe auf cinrge Augen-
bücke Ihre Aufmerksamkeit; ich will Ihnen in kurzen
Zügen das Bild des ehemaligen Berns skizzicen, Sie

werde» daraus am sicherste», am gerechteste» auf die
dießmaliHen Gesinnungen der verschiedenen Kiassm
dieser Bürgergemcinde schliessen können.

Berns Regierung war in ihrem Ursprung demo?
k atisch und stand bei der gesammten Bürgerschaft,
uns die Bürgerschaft stand jedem Landskind, mittelst
Erwerbung eineS Haussitzes in der Stadt, offen. W-
mähl-g bemeisterten sich aber einige adeliche und
reiche Geschlechter aller Gewalt der Regierung, und
schloffen der Konstitution und ihrem alljährlich schwö»
rcnden Eid straks zuwider, alle andern bürgerlichen
Familien davon aus. Diese wenigen, im eigenclichen
Sinn des Worts einzelherrschendcn Familien, theilien,
ohne Rükfichl auf Verdienste und Talente, ungesch iit
unter sich alle Reqicrungsdnrden, Aemter, auch Reg»
n,enter und Compagnien in fremde» Diensten, und
wer von ihnen da nicht untergebracht werden konnte,
dem würd, wenn er gleich ein Mann ohne alle Capa-
cicat war, als einen sogenannten Uuqlnklichen unter
den Giüklichen stets die beste Stelle im Land zu Theil.
Alle» andern bürgerlichen Familien blieb nichts übrig
als daS nagende Bewußtseyn ihres konstitutionellen
Rechts, und das demüthigende Buhlen um die Gunst
der Große», einen kleinen Nothbissen endlich zu
crschellen. Welcher freien männlichen Seele konnte
es bei einer solchen usurpativen Verfassung und dc»
damit verbundenen dummstolzen Oistmkll'vnen wohl
seyn? Freilich hatte die mntdige Bürgerschaft vo«
Bern auch in ältern und neuern Zeiten ihre Brutus
und Cassius; aber Vorstellungen yattcu Emiperrnng
Mid Verbannung, und werklhätige Versuche Vas Blut«
gcrüst zu Folge.

Diese Schilderung, B- Senatoren, ist so wahr,
daß ich mich auf die Geschichtskunde des B. Lüthis
v. Solothuru, ja selbst des B. Usteris, auf das Zeug«
niß meiner Mitreprasenlanten aus dem Kanton Ber»
und aller Lemaner als Augenzeugen berufe. N m frage
ich: kann bei dieser Sachbewanduiß ein unparcheli«
scher vernünftiger Mann glauben, daß die ehemals mit
Verachtung sogenannten gemeinen Bürger von Bern,
die wohl stjd betragen, die Wiederherstellung einer
Oligarchie, die schamlos ihre konstilutioiiellm Rechte
verschlänge, wünsche, und mit Hallers Blatt cinver«
standen sey« -ls

Hier würde ich stehen bleiben, wenn nicht B.
Usteri den bösartigen Genius der Gemeinde von Bern
aus drei speziellen Datis hergeleitet hätte, die mir
noch zu berühren obliegen

Herr von Haller sey ein Berner. Das ist so»

weit richtig, daß er Großsohn des unsterblichen Dich«
ter Hallers und Sohn des gewesenen La«dvogtS auf
Nenbs ist, aber seine Mutter war eine Fräulein
Schultheiß ans Zürich. Wenn also aristokratisches
Blut in seinen Adern stießt, so mag es von Muctee
her wohl mit dem allerenqheijigsten Zunftgeist ver«
mischt seyn. Dieß mag ei« Beilrag zur Tagsge-
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schichte seyn, wenn mm, dercmst über die Herkunft
dieses Homers streitet.

2. "Hallers Blatt werde in Bern mit Vergnügen
gelesen und von Berns Gemeingcist beseelt.

Ich gebe es zn, von einem Theil der gefallenen
Engel, aber die ganze übrige Bürgerschaft, die allzu-
wohl weiß was sie Hallers Blatt in Peireff des Re-
glcnmgssitzks zu verdanken hak, äußerte lange und
laut schon ihren Aerg r über den Geist und die Du!-
dung dieses Blattes, und in ihr würde er gewiß den
allerstrcngsten Richter finden.

Aber mein lieber B. Usteri, ich frage Sie bei

Ihrer Wahrheitsliebe: wirb Hallers Blatt nicht auch
reißend und mit Entzücken in Zürich gelesen? ist der
Verte-cb desselben nicht so start in Zürich als in
Bern? dieses lefterc getraute ich mir wenigstens mit
Hallers Controlle zu beweisen.

Aus diesen beiden Datis ziehe ich aber keinen lied
losen Schluß gegen die Stadtgemeinde Zürich. — Nein
so lange sie uuS einen Usttei und einen Eschec liefert,
werde ich sie unter ber Constellation der Gleichheit,
wo nicht als Vorort, doch Nets als eine vorzüglich
sich verdient gemachte Gemeinde schätzen.

3- Das Distriktgcrichc Bern habe den Haller ein-
müthig frei gesprochen.

Dttsc Prozedur und Sentenz kenne ich nnr von
Hörensagen — bis ans nähere Kenntniß der Akten
muß ich also gleich jedem andern besonnenen Mann
mein Urtheil hinhalten; übrigens sitzen, bei meinem
Wissen an diesem Gericht nur zwei Stadebürgec, die
übrigen sind Landbürger, Der allfällige Tadel.konnte
mithin auch daher niemals auf die ganze Sladtge
meinde fallen.

B> Senatoren, ich habe nun gesagt, was ich mich
Gcwisscnshaiber zu lagen pflichtig glaubte, ohne Groll,
und ich hoffe daß diese Vertheidigung des grössten
Theils mcnier Mitbürger das kraute Vernehmen für
die gute Sache zwischen Usterl und mir um so weni
ger störe» werde da es endlich einmal für meine M>l-
dürger Nothwehr war.

Was den vorliegenden Beschluß bekrift, so könnte
ich der jüngst eröffneten Meinung des B. listen nicht

l'civfiichtcnden« wen» wer den Hallcr als einen
dösen Bürger erklären, so würden sich alle bösen Bü>-

ger, deren Zahl vielleicht nicht gering ist, um ihn als
ihr Haupt und Lereiuigungspunkt sammeln, und lein
Blatt wurde, wie die ehemals zum Feuer verdamm
Lei, Bücher, desto gieriger im In» - und Auslande ge
lesen werden. Auch der Majorität der Kommission
kann ich nicht bestallen, weil mir die unterliegenden
Erwägungsgründe als auf bloße Suppositionen und
Subkilitätcn sich bestehend vorkomme» und mir bin-

gegen die Verwerfung des schlichten Beschlusses ven
bedenklich, rn Folgen schiene, àr evebi anr tv!I<-:e!
Da es aber nicht möglich zu. seyn scheint bei seinem!

Starrsinn Biestn Fcuerkcps für die gute Edache zu gest

winnen, und es mir in diesem Zeitpunkt dringend,
zu fryil scheint den tagtaglichen Aufhetzungen dieses
Renomisten Einhalt zu thun, so nehme ich den Be-
schluß ohne Bedenken an.

Die Beforgniß, man ertheile durch die Anneh-
mung des zweiten Theils des Beschlusses dem Dnek-
tonnn, eine allzuaucgedehntc Gewalt, schrekc mich
nicht; erstlich weil ich glaube, daß bei ven stzigcn
Zeitläusen das Direktorium eher Zu wenig als zu viel
tue Erhaltung der gemeinen Ruhe thun kan», und
zweitens, weil man ja durch einen folgenden Beschluß
entweder dem Direitvrium eine speftfizirte Rechen-
schuft von seinen Volkchreii gegen die Zeitungslchrei-
ber sodern, oder ihm die ertheilte Gewalt nach Be-
lieben zurüknchmcn oder llmitiren kann.

Zäslin findet, die Majorität sowohl als di^
Minorität der Kommission halten wichtige Grunde
vorgetragen; er äussere seinen küssen Abscheu über

Hàrs Blatt, und stimmt der Minorität bei, indem
man »reist anfmttksam genug aus den Schaden, den
wiche Schriften anrichlen, sth» kann. Ucbngcns bc-

greift er sehr gut, wie die Majorität der Kommission
verschiedener Meinung seyn konnte; er in ihrem Fall
würbe vielleicht auch wie sie stimmen; sie besteht ans
Männern, die in ihren Blättern den» Volke nnr zwei-

mrassige und austlärende Wahrheiten vortragen; und
Bescheidenheit hat sie ohne Zweifel bewogen in dem
gegenwärtigen Falle die Verwerfung des Beschlusses
anzuralhen; sie habe» auf eine sehr danleaswerthe
Weise in ihrem wohlaufgestzten Bericht, auf die Fol-
gen der Emschränkung der Preßsrechcit aufmerksam
gemacht.

G en hard verabscheut Haklers Schreibart eben-
falls, glaubt aber wir dürfen nur nach Grundsätzen
handeln, und in den Ausdrücken die der Beschluß
rügt, liege auch am Ende so viel Gefahr nicht. Wenn
unbedingte Preßsreihelt seyn soll, wie es die Konstst
iuiion unstreitig will, so muß er den Grundsätzen die
Pfyffer entwickelt hat, beistimmen; wenn aber ein«
modcrirte Cenjur statt finde» könnte, so würde er sich
an jene Meyers v. Arb. hallen. Beides hak Vor-
theile und Nachtheile. Die Konstitution ei klärt Preß-
steche it, aber ein anderer Art. denselben verlangt auch
daß das Wohl der Republik Allem vorgehe. In dem
Schluß des grossen Rathes findet er eine Ungerech-
Ngkeft; nicht gegen den Staat, nicht gcgcn die Kon-
stilulwn, sondern gegen die verfolgten Patrioten hat
Haller geschrieben; dadurch ist die Nation nicht be-
leibigt; auch spricht Haller nur von vorgeblichen
Paerivten, und wird sich damit heraus zu helfen wst-
sen. Es ficht den verfolgten Pattiotcn frei, Halle, n,
wann sie es gut finden, vor Gericht zu ziehen: er
stimmt zu Verweisung. "

(Die Fortsetzung folgt.)
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